
An die
Mitglieder 
des Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsförderungsausschusses

E i n l a d u n g

Ich lade Sie ein zu der
20. öffentlichen Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses

am Donnerstag, 28.09.2023, um 19:30 Uhr.
Sitzungsort: Kulturhalle, Dieburger Str. 27, Ober-Roden 

Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit

TOP 2 Bericht zum 1. Halbjahr 2023
Vorlage: VO/0216/23

TOP 3
(Stavo
TOP 4)

Neufassung der Hundesteuersatzung der Stadt Rödermark ab 01.01.2024
Vorlage: VO/0231/23

TOP 4
(Stavo
TOP 5)

Änderung des Gesellschaftervertrages der Kreisverkehrsgesellschaft 
Offenbach mbH
Vorlage: VO/0239/23

TOP 5
(Stavo
TOP 6)

Satzung zur Änderung der Satzung über die Ehrung verdienter 
Persönlichkeiten und von Jubilaren durch die Stadt Rödermark"; hier: 
Anpassung der §§ 6b (Kulturpreis der Stadt Rödermark) 9 und 10 
(Sportplaketten in Silber und Bronze)
Vorlage: VO/0209/23

TOP 6
(Stavo
TOP 7)

Jahresabschluss 2022 der Kommunalen Betriebe der Stadt Rödermark
Vorlage: VO/0226/23

Schriftführung: Herr Arne Breustedt
Telefon: 06074 911866
E-Mail: arne.breustedt@roedermark.de

20. September 2023



TOP 7
(Stavo
TOP 8)

Antrag der FDP-Fraktion: "Stand der Dinge" - Jugendplätze
Vorlage: FDP/0063/23

TOP 8
(Stavo
TOP 9)

Antrag der FDP-Fraktion: Zukünftige Beheizung städtischer Liegenschaften
Vorlage: FDP/0127/23

TOP 9
(Stavo
TOP 10)

Antrag der SPD-Fraktion: Brauchwasser / Zisternen
Vorlage: SPD/0238/23

TOP 10
(Stavo
TOP 11)

Antrag der Fraktion FWR: Papierloser Sitzungsdienst (Neufassung)
Vorlage: FWR/0242/23

TOP 11
(Stavo
TOP 12)

Antrag der Fraktion FWR: Prüfung: Einführung Grundsteuer C ab 2025
Vorlage: FWR/0243/23

TOP 12
(Stavo
TOP 13)

Antrag der Fraktion FWR: Vergabekriterien bei Grundstücksverkauf
Vorlage: FWR/0244/23

TOP 13
(Stavo
TOP 14)

Antrag der FDP-Fraktion: Die Sauna bleibt im Badehaus. Alternativprüfung 
für Zukunft des JuZ ...
Vorlage: FDP/0251/23

TOP 14 Einschlägige Punkte zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

TOP 15 Mitteilungen und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen F. d. R.

gez. Jan Grünberg gez. Silvia Hechler
Ausschussvorsitzender Stellv. Schriftführung



Beschlussvorlage
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: VO/0216/23
AZ:
Datum: 26.07.2023

vom/der
Finanzverwaltung, Controlling

Verfasser Huth, Katharina

Bericht zum 1. Halbjahr 2023
Beratungsfolge

Datum Gremium

21.08.2023 Magistrat

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Sachverhalt/Begründung: 
Der Halbjahresbericht bildet die Summe der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, 
das ordentliche Ergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis und das Jahresergebnis 
ab. 

Er enthält das Budget und die Ist-Daten für das Jahr 2022, die Plan-Daten für das Jahr 
2023 sowie das Budget zum 30. Juni und ein bereinigtes Ergebnis für 2023 zum 30. Juni 
(Datenbasis 19. Juli 2023).

Daraus resultierend wurde eine Hochrechnung auf das Jahresergebnis vorgenommen.

Die Hochrechnung der Daten auf das Jahresende lässt aus heutiger Sicht einen 
Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 61.243 Euro zum 31.12.2023 
erwarten.

Beschlussvorschlag:
Der Bericht zum 1. Halbjahr 2023 wird zu Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja / Nein

Anlagen
Halbjahresbericht zum 30.06.2023

HFW TOP 2



Bericht 
zum 

1. Halbjahr 2023

Datenbasis: 19. Juli 2023 

STADT 
•• 

R0DER/v1ARJ< 
Gemeinsam eins 



Stadt Rödermark 

Bericht zum 1. Halbjahr 2023

Erträge/Aufwendungen

Budget in Euro Ist in Euro Budget in Euro

Budget in Euro Kum-Ist in Euro
Ausnutzung in

Prozent
Abweichung in

Euro

Jan - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Jun

2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023

Erträge -66.974.587 -70.517.478 -77.211.920 -39.655.837 -33.884.336 85,45 % 5.771.501

Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten) -727.023 -698.590 -801.040 -400.520 -314.319 78,48 % 86.201

Erträge -67.701.611 -71.216.068 -78.012.960 -40.056.356 -34.198.654 85,38 % 5.857.702

Personalaufwand 22.509.243 21.444.241 23.587.298 10.982.217 10.165.479 92,56 % -816.738

Sachaufwand 44.340.661 46.590.288 53.614.859 27.719.683 24.739.057 89,25 % -2.980.626

Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen) 2.294.345 2.333.470 2.510.391 1.255.196 1.068.109 85,10 % -187.087

Aufwand 69.144.249 70.367.999 79.712.547 39.957.095 35.972.644 90,03 % -3.984.451

Ordentliches Ergebnis 1.442.639 -848.069 1.699.587 -99.261 1.773.990 -1787,19 % 1.873.251

Außerordentliches Ergebnis 6.028 -97.433 -58.600 -29.150 -52.326 179,51 % -23.176

Ergebnis interne Leistungsbeziehungen 0 0 0 518 516 99,61 % -2

Ergebnis 1.448.667 -945.502 1.640.987 -127.893 1.722.179 -1346,57 % 1.850.073
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Bericht zum 1. Halbjahr 2023
Bereinigtes Ergebnis

             Erträge/Aufwendungen

Budget in Euro Kum-Ist in Euro
Ausnutzung in 

Prozent
Abweichung in 

Euro

Jan - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Jun

2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023

Erträge -66.974.587 -70.517.478 -77.211.920 -39.655.837 -38.378.955 96,78% 1.276.882

Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten) -727.023 -698.590 -801.040 -400.520 -314.319 78,48% 86.201

Erträge -67.701.611 -71.216.068 -78.012.960 -40.056.356 -38.693.273 96,60% 1.363.083

Personalaufwand 22.509.243 21.444.241 23.587.298 10.982.217 10.982.218 100,00% 1

Sachaufwand 44.340.661 46.590.288 53.614.859 27.719.683 26.654.190 96,16% -1.065.493

Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen) 2.294.345 2.333.470 2.510.391 1.255.196 1.118.109 89,08% -137.087

Aufwand 69.144.249 70.367.999 79.712.547 39.957.095 38.754.516 96,99% -1.202.579

Ordentliches Ergebnis 1.442.639 -848.069 1.699.587 -99.261 61.243 -61,70% 160.504

Außerordentliches Ergebnis 6.028 -97.433 -58.600 -29.150 -52.326 179,51% -23.176

Ergebnis interen Leistungsbeziehungen 0 0 0 518 516 99,61% -2

Ergebnis 1.448.667 -945.502 1.640.987 -127.893 9.432 -7,38% 137.326

Budget in Euro Ist in Euro Budget in Euro

-945.502 €
Ist 2022

1.640.987€
Budget 2023

-127.893 €
Budget per 30.06.2023

9.432 €
Kum-Ist per 30.06.2023

137.326 €
Abweichung per 30.06.2023

-1.500.000 €

-1.000.000 €

-500.000 €

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

E r g e b n i s

Datenbasis 19. Juli 2023
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 Budget in Euro Kum-Ist in Euro
Ausnutzung in 

Prozent
Abweichung in 

Euro

Jan - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Jun

2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023

Gemeindesteuern:
555300 Gewerbesteuer -14.000.000 -17.547.782 -16.000.000 -8.000.000 -10.506.457 131,33% -2.506.457
555100 Grundsteuer A -11.000 -9.830 -11.000 -5.500 -4.024 73,16% 1.476
555200 Grundsteuer B -7.676.000 -7.513.019 -7.676.000 -3.838.000 -3.711.375 96,70% 126.625
555920 Hundesteuer -200.000 -208.810 -210.000 -105.000 -102.690 97,80% 2.310
555912 Spielapparatesteuer -80.000 -82.480 -80.000 -40.000 -40.607 101,52% -607
555990 sonstige Vergnügungssteuer -50.000 -25.000 -12.090 48,36% 12.910
555980 Wettbürosteuer -8.000 -11.889

-21.975.000 -25.373.810 -24.027.000 -12.013.500 -14.377.242 119,68% -2.363.742

Steueranteile/Schlüsselzuweisung:
550010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -20.716.500 -19.785.325 -21.885.120 -10.942.560 -5.518.711 50,43% 5.423.849
550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -1.477.000 -1.607.243 -1.577.133 -788.567 -391.143 49,60% 397.424
547700 Familienleistungsausgleich -1.302.500 -1.302.559 -1.341.575 -670.788 -335.583 50,03% 335.205
540101 Schlüsselzuweisung -10.569.200 -10.563.950 -16.277.600 -8.138.797 -8.114.013 99,70% 24.784

-34.065.200 -33.259.078 -41.081.428 -20.540.711 -14.359.449 69,91% 6.181.261

Konzessionsabgaben/Gewinnanteile:
530910 Konzessionsabgabe  HSE -824.000 -779.166 -824.000 -576.800 -390.100 67,63% 186.700
530911 Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und 
Wasser

-58.000 -78.700 -68.700 -34.350 -16.739 48,73% 17.611

563010 Gewinnanteil Sparkasse -264.000 -199.349
-1.146.000 -1.057.215 -892.700 -611.150 -406.839 66,57% 204.311

576320 Zinseinnahmen aus Gew. Steuer -82.000 408 -82.000 -41.000 41.000

Budget in Euro Ist in Euro Budget in Euro

Stadt Rödermark

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel
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 Budget in Euro Kum-Ist in Euro
Ausnutzung in 

Prozent
Abweichung in 

Euro

Jan - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Jun

2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023

Budget in Euro Ist in Euro Budget in Euro

Summe wesentliche Erträge -57.268.200 -59.689.695 -66.083.128 -33.206.361 -29.143.531 87,77% 4.062.830

Umlagen:
735410 Kreisumlage 15.813.100 15.813.100 17.713.371 8.856.682 8.848.137 99,90% -8.545
735411 Kreisumlage ( nicht zahlungswirksam ) 4.170
735420 Schulumlage 8.354.100 8.418.103 9.361.693 4.680.845 4.676.341 99,90% -4.504
738010 Gewerbesteuerumlage 1.289.500 1.587.913 1.473.700 736.850 526.021 71,39% -210.829
735491 Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt 138.000 162.852 167.000 83.500 81.800 97,96% -1.700

25.594.700 25.986.138 28.715.764 14.357.877 14.132.299 98,43% -225.578

Zinsausgaben:
771000 Zinsausgaben an Kreditmarkt 372.500 367.006 540.700 274.000 197.935 72,24% -76.065
772000 Zinsausgaben Kontokorrentzinsen 20.000 26.566 40.000 20.000 -20.000
776801 Zinsausgaben Gew. Steuer 15.000 15.000 7.500 -7.500
770001 Zinsausgaben an Eigenbetriebe 48.600 45.922 48.600 24.300 21.443 88,24% -2.857

456.100 439.494 644.300 325.800 219.378 67,34% -106.423

-88.485.600 -92.953.757 -102.806.192 -51.729.045 -43.935.384 84,93% 7.793.660
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(Zeitraum: 01.01.2023 bis 30.06.2023)

Bezeichnung Ansatz (inkl. HHR) Vergleich Ansatz
Jan - Jun 2023 Ergebnis

Laufende Verwaltungstätigkeit
77.082.875,32 -39.285.872,39

-76.387.834,73 39.596.765,52
695.040,59 310.893,13

Investitionstätigkeit
2.591.865,08 -2.207.029,79

-13.423.418,75 9.329.970,96
-10.831.553,67 7.122.941,17

Darlehen
9.924.936,98 -8.424.936,98

-2.382.127,00 1.665.455,18
7.542.809,98 -6.759.481,80

-2.593.703,10 674.352,50

Bestand an Zahlungsmittel
7.698.417,64 677.655,49

-2.593.703,10 575.569,87
5.104.714,54 3.127.159,11

Liquiditätsentwicklung

Auszug aus der Finanzrechnung 

37.797.002,93

Ergebnis (inkl. HHR)
Jan - Jun 2023

783.328,18
-716.671,82

090 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
180 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.791.069,21

-1.919.350,60

190 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.005.933,72

230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 384.835,29

8.231.873,65
-2.018.133,23
8.376.073,13

310 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 1.500.000,00

280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.093.447,79
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -3.708.612,50

340 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

320 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

400 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln 

380 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
390 Geplante Veränderung des Bestandes
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(Zeitraum: 01.01.2023 bis 30.06.2023)

Bezeichnung Ansatz (inkl. HHR) Vergleich Ansatz
Jan - Jun 2023 Ergebnis

Laufende Verwaltungstätigkeit
77.082.875,32 -39.285.872,39

-76.387.834,73 39.596.765,52
695.040,59 310.893,13

Investitionstätigkeit
2.591.865,08 -2.207.029,79

-13.423.418,75 9.329.970,96
-10.831.553,67 7.122.941,17

Darlehen
9.924.936,98 -8.424.936,98

-2.382.127,00 1.665.455,18
7.542.809,98 -6.759.481,80

-2.593.703,10 674.352,50

Bestand an Zahlungsmittel
7.698.417,64 677.655,49

-2.593.703,10 575.569,87
5.104.714,54 3.127.159,11

390 Geplante Veränderung des Bestandes
8.231.873,65
-2.018.133,23
8.376.073,13

310 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 1.500.000,00

340 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

320 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

400 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln 

380 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-1.919.350,60

190 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.005.933,72

230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 384.835,29
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.093.447,79
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -3.708.612,50

783.328,18
-716.671,82

090 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
180 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.791.069,21

Liquiditätsentwicklung

Auszug aus der Finanzrechnung 

37.797.002,93

Ergebnis (inkl. HHR)
Jan - Jun 2023
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http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
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http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=120&filter=%27Budget%20Name%27%20IS%20%27STANDARD%27%20AND%20%27Date%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27310%27%20AND%20%27IAX%20Haushaltsjahr%27%20IS%20%270..2023%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindenr.%27%20IS%20%2701%27
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http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27320%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=120&filter=%27Budget%20Name%27%20IS%20%27STANDARD%27%20AND%20%27Date%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27310..320%27%20AND%20%27IAX%20Haushaltsjahr%27%20IS%20%270..2023%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindenr.%27%20IS%20%2701%27
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27310..320%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=120&filter=%27Budget%20Name%27%20IS%20%27STANDARD%27%20AND%20%27Date%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%27%20AND%20%27IAX%20Haushaltsjahr%27%20IS%20%270..2023%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindenr.%27%20IS%20%2701%27
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=120&filter=%27Budget%20Name%27%20IS%20%27STANDARD%27%20AND%20%27Date%27%20IS%20%27%27%27%27%27..30.06.22%27%20AND%20%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%7C350..361%7C990%27%20AND%20%27IAX%20Haushaltsjahr%27%20IS%20%270..2023%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindenr.%27%20IS%20%2701%27
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%7C350..361%7C990%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=120&filter=%27Budget%20Name%27%20IS%20%27STANDARD%27%20AND%20%27Date%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%7C350..361%27%20AND%20%27IAX%20Haushaltsjahr%27%20IS%20%270..2023%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindenr.%27%20IS%20%2701%27
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%7C350..361%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=120&filter=%27Budget%20Name%27%20IS%20%27STANDARD%27%20AND%20%27Date%27%20IS%20%27%27%27%27%27..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%7C350..361%7C990%27%20AND%20%27IAX%20Haushaltsjahr%27%20IS%20%270..2023%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindenr.%27%20IS%20%2701%27
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%7C350..361%7C990%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%7C350..361%7C990%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%7C350..361%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%7C350..361%7C990%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27310%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%7C200..221%7C240..271%7C310..320%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%7C100..170%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27200..221%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27240..271%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27200..221%7C240..271%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27310..320%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27320%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27100..170%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View
http://infomaweb.roedermark.lokal/?company=R%C3%B6dermark&page=570&filter=%27IAX%20Finanzgliederungscode%27%20IS%20%27010..080%27%20AND%20%27Date%20Filter%27%20IS%20%2701.01.23..30.06.23%27%20AND%20%27IAX%20Gemeindefilter%27%20IS%20%2701%27&mode=View


Leistungsmengen FB1

Stadt Rödermark
Leistungsmengen 2023

  LEISTUNGSMENGEN

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

1 Organisation und Gremien

1.1 Organisation und Personal

01.1.01 Personalmanagement

K01.1.01 Mitarbeiter-/innen 550 575 25 4,55 %

L1560 Planstellen 416 418 2 0,48 %

L1830 Stellenbewertungen 10 1 -9 -90,00 %

01.1.02 Personalrat

K01.1.02 Mitarbeiter-/innen 550 575 25 4,55 %

L0342 Beratungsstunden 350 98 -252 -72,00 %

L1540 Personalratssitzungen 50 18 -32 -64,00 %

01.1.03 Frauenbeauftragte intern

K01.1.03 Mitarbeiterinnen 420 416 -4 -0,95 %

L0322 Beratungen - Mitarbeiterinnen 50 49 -1 -2,00 %

L1841 Stellungnahmen 300 180 -120 -40,00 %

01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

K01.1.04 Mitarbeiter-/innen 550 575 25 4,55 %

L0321 Beratungen 40 18 -22 -55,00 %

L1190 Konzepte 5 0 -5 -100,00 %

1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht

01.2.01 Ortsrecht

K01.2.01 Städtische Satzungen 63 63 0 0,00 %

L1720 Satzungsänd./Neufassungen 5 4 -1 -20,00 %

01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

K01.2.02 Mitarbeiter-/innen 550 575 25 4,55 %

L0170 Pressemeldungen 520 325 -195 -37,50 %

L0800 Fahrten/Dienstgänge 1.200 370 -464 -38,67 %

L1590 Pressekonferenzen 22 8 -14 -63,64 %

L1730 Schadensfälle 100 45 -55 -55,00 %

L2395 Publikationen 2 1 -1 -50,00 %

1.3 Gremien-Büro

01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

K01.3.03 Tagesordnungspunkte 1.000 269 -511 -51,10 %

L1400 Mitglieder 275 275 0 0,00 %

L1780 Sitzungen 100 33 -44 -44,00 %

1.4 IT Dienste

01.4.01 Anwendungsmanagement K01.4.01 Mitarbeiter-/innen 550 575 25 4,55 %
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Leistungsmengen FB1

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

01.4.01 Anwendungsmanagement

L1945 Telekommunikationsendeinrichtungen 562 17 -545 -96,98 %

L1970 TuI-Anwendungen 64 0 -64 -100,00 %

L1980 TuI-Systeme 66 0 -66 -100,00 %

01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

K01.4.02 Mitarbeiter-/innen 550 575 25 4,55 %

L0266 Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz 40 10 -30 -75,00 %

L0650 EDV-Arbeitsplätze 504 9 -495 -98,21 %

L1456 Nutzer 435 12 -423 -97,24 %

L1740 Schulungen 20 9 -10 -50,00 %

L1949 Telefonische und schriftliche Kontakte 80.000 56.710 -23.290 -29,11 %

1.5 Digitalisierung

01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz L0266 Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz 0 0 0 0,00 %
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Leistungsmengen FB2

Stadt Rödermark
Leistungsmengen 2023

  LEISTUNGSMENGEN

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

2 Finanzen

2.1 Finanzverwaltung, Controlling

02.1.01 Haushaltswirtschaft K02.1.01 Aufwand pro Tausend Euro 78.616 32.159 -46.457 -59,09 %

L0610 Darlehen 79 77 -2 -2,53 %

L1453 Beteiligungen 6 6 0 0,00 %

02.1.02 Controlling K02.1.02 Aufwand pro Tausend Euro 78.616 32.159 -46.457 -59,09 %

L0281 Berichte 49 29 -20 -40,82 %

2.2 Finanzbuchhaltung

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss K02.2.01 Buchungen 1.200.000 694.659 -505.341 -42,11 %

L1310 Mahnungen 3.560 2.316 -1.244 -34,94 %

L1895 Gewährte Stundungen 50 30 -20 -40,00 %

L2175 Vollstreckungen 250 291 41 16,40 %

2.3 Steuerverwaltung

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge K02.3.01 Bescheide 27.500 27.709 209 0,76 %

L0371 Steuerbescheide 17.500 17.992 492 2,81 %

L0372 Gebühren- und Beitragsbescheide 10.000 9.717 -283 -2,83 %
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Leistungsmengen FB3

Stadt Rödermark
Leistungsmengen 2023

  LEISTUNGSMENGEN

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

3 Öffentliche Ordnung

3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

03.1.01 Gefahrenabwehr

K03.1.01 Fälle 550 250 -300 -54,55 %

L0675 Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst 720 98 -622 -86,39 %

L1047 Hundefälle 180 86 -94 -52,22 %

L1341 Maßnahmen Gefahrenabwehr 2.000 110 -1.890 -94,50 %

L1347 Maßn./Konzepte/Veranstalt. 1.800 40 -1.760 -97,78 %

L1986 Illegale Ablagerungen 450 191 -259 -57,56 %

3.2 Verkehr

03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung K03.2.01 Fälle 11.160 2.207 -8.953 -80,22 %

L0256
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen 160 127 -33 -20,63 %

L2090 Verfahren 11.000 2.080 -8.920 -81,09 %

03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr K03.2.02 Nutzwagenkilometer Ortslinien Busverkehr 600.475 0 -600.475 -100,00 %

03.2.03 Vollzugsdienst K03.2.03 Einsatzstunden 420 202 -218 -51,91 %

L0770 Ermittlungsaufträge 500 224 -276 -55,20 %

03.2.04 Gefahrgutüberwachung K03.2.04 Gefahrgutbetriebe 38 38 0 0,00 %

L1344 Maßnahmen Gefahrgutüberwachung 40 5 -35 -87,50 %

3.3 Standesamt

03.3.01 Friedhofsbetrieb

L0405 Bestattungen, Beisetzungen 260 143 -117 -45,00 %

L0773 Ersatzvornahmen 20 2 -18 -90,00 %

L0925 Genehmigungen 170 130 -40 -23,53 %

K03.3.01 Bestehende Grabstätten 4.100 4.205 105 2,56 %

03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

L0500 Abnahme von Erklärungen, Ausstellung
Urkunden 500 238 -262 -52,40 %

L1064 Einbürgerungen 80 62 -18 -22,50 %

L1944 Fortschreibung Altregister 400 218 -182 -45,50 %

K03.3.02 Beurkundungen 300 137 -163 -54,33 %

3.4 Bürgerbüro

03.4.01 Bürgerservice

L0252 Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und
-abmeldung 900 658 -242 -26,89 %

L0253 Ausweise, Pässe 4.700 2.737 -1.963 -41,77 %

Seite 11



Leistungsmengen FB3

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

03.4.01 Bürgerservice K03.4.01 Bürgerbüro 1 1 0 0,00 %

03.4.02 Wahlen

L2200 Wahlberechtigte 21.000 0 -21.000 -100,00 %

L2205 Anzahl Briefwähler 8.000 0 -8.000 -100,00 %

K03.4.02 Wahlen 1 0 -1 -100,00 %
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Leistungsmengen FB4

Stadt Rödermark
Leistungsmengen 2023

  LEISTUNGSMENGEN

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

4 Soziales

4.1 Kinder

04.1.01 Krabbelgruppen

K04.1.01 Bewilligte Plätze Krabbelgruppen 48 48 0 0,00 %

L0311 Krabbelgruppenplätze 48 48 0 0,00 %

L0311A Belegte Krabbelgruppenplätze 45 34 -11 -24,44 %

04.1.02 Kindergarten

K04.1.02 Bewilligte Plätze Kindergarten 931 896 -35 -3,76 %

K04.4.01 Plätze Schullkinderbetreuung 0 35 35 0,00 %

L0312 Bewilligte Halbtagsplätze 237 232 -5 -2,11 %

L0312A Belegte Halbtagsplätze 209 204 -5 -2,39 %

L0313D Belegte Plätze Hort Potsdamer Straße 32 31 -1 -3,13 %

L0314 Zwei-Drittel-Plätze 258 268 10 3,88 %

L0314A Belegte Zwei-Drittel-Plätze 258 301 43 16,67 %

L0317 Bewilligte Ganztagsplätze 391 396 5 1,28 %

L0317A Belegte Ganztagsplätze 336 275 -61 -18,16 %

04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas

K04.1.04 Essen Kinder 141.300 75.838 -65.462 -46,33 %

K04.4.01 Plätze Schullkinderbetreuung 0 0 0 0,00 %

L1564 Plätze Mittagessen 728 733 5 0,69 %

04.1.06 Administration Kinderbetreuung

K04.1.06 Kinder von null bis zehn Jahre 2.700 2.747 47 1,74 %

L2308 Zahl der Geburten 220 104 -116 -52,73 %

4.2 Jugend

04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

K04.2.01 Erreichte Jugendliche JUZ 575 538 -37 -6,44 %

L0421 Besucher pro Öffnungstag 42 45 3 7,31 %

L1490 Öffnungszeiten in Std. 1.250 429 -822 -65,72 %

L1611 Projekte 21 3 -18 -85,71 %

04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

K04.2.02 Teilnehmer Freizeit und Bildungsangebote 300 131 -169 -56,33 %

L1346 Maßnahmen, Ferienprojekte 20 0 -20 -100,00 %

04.2.03 Jugendsozialarbeit

K04.2.03 Betreute Jugendliche 600 222 -378 -63,00 %

L0777 Erreichte Schüler/innen 1.800 715 -1.085 -60,28 %

L1625 Projekte/Veranstaltungen 35 22 -13 -37,14 %
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Leistungsmengen FB4

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

4.3 Soziale Stadt

04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

K04.3.01 Beratungen 878 444 -434 -49,43 %

L0141 Anträge an die Stiftung Rödermark 35 13 -22 -62,86 %

L2002 Unterstützung freier Träger 15 0 -9 -60,00 %

L2309 Zahl der Besuche Willk.i.Leben 200 123 -77 -38,50 %

04.3.02 Seniorenarbeit

K04.3.02 Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre 5.565 5.274 -291 -5,23 %

L0321 Beratungen 840 72 -768 -91,43 %

L0421 Besucher pro Öffnungstag 62 0 0 0,00 %

L1941 Teilnehmer - Veranstaltungen 2.650 364 -2.286 -86,26 %

04.3.03 Wohnungssicherung

K04.3.03 Fälle 12 10 -2 -16,67 %

L0321 Beratungen 630 110 -520 -82,54 %

L1515 Wohnungsbindungsbescheinigungen 78 42 -36 -46,15 %

04.3.04 Quartiersarbeit

K04.2.01 Erreichte Jugendliche JUZ 0 0 0 0,00 %

L0421 Besucher pro Öffnungstag 0 42 72 0,00 %

L1490 Öffnungszeiten in Std. 0 235 235 0,00 %

L1611 Projekte 0 12 12 0,00 %

L1625 Projekte/Veranstaltungen 0 48 48 0,00 %

L1941 Teilnehmer - Veranstaltungen 0 146 202 0,00 %

K04.3.04 Quartiersgruppen 3 376 373 12433,33 %

K04.3.05 Projekte, Veranstaltungen 2 0 -2 -100,00 %

K04.3.06 Generationsübergreifende Angebote 3 0 -3 -100,00 %

L2396 Generationsübergreifende Angebote 0 7 10 0,00 %

L2397 Erreichte Jugendliche Quartier 0 249 249 0,00 %

4.4 Freie Träger/Schulbetreuung

04.4.01 Schulbetreuung

K04.1.04 Essen Kinder 0 0 0 0,00 %

K04.4.01 Plätze Schullkinderbetreuung 470 500 30 6,38 %

L0313A Belegte Plätze Trinkbornschule 250 250 0 0,00 %

L0313B Belegte Plätze Schule an den Linden (15
Uhr) 145 119 -26 -17,93 %

L0313C Belegte Plätze Schule an den Linden (17
Uhr) 75 70 -5 -6,67 %

L1564 Plätze Mittagessen 202 191 -11 -5,45 %

L2001 Unterstützung von Fördervereinen 1 1 0 0,00 %

L2328 Sitzungen 20 20 0 0,00 %

04.4.02 Einrichtungen freier Träger
K04.4.02 Plätze bei freien Trägern (null bis sechs
Jahre) 451 451 0 0,00 %
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Leistungsmengen FB4

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

04.4.02 Einrichtungen freier Träger

L0875 Freie Träger 9 9 0 0,00 %

L1562 Plätze U-3 Betreuung 226 226 0 0,00 %

L1563 Plätze Kindergarten 225 150 -75 -33,33 %

04.4.03 Förderung freier Träger

K04.4.03 Beratene Personen 380 0 -380 -100,00 %

L2323 Tagespflegepersonen 11 11 0 0,00 %

L2326 Betreute Kinder Tagespflege 52 30 -22 -42,31 %

L2334 Beratene Personen 150 0 -150 -100,00 %
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Leistungsmengen FB5

Stadt Rödermark
Leistungsmengen 2023

  LEISTUNGSMENGEN

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

5 Kultur, Heimat und Europa

5.1 Kultur

05.1.01 Kulturhalle

K05.1.01 Mögliche Veranstaltungstage Jahr 365 365 0 0,00 %

L0347 Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer
(Vermietung) 105 36 -69 -65,71 %

L0348 Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer
(unentgeltlich) 40 39 -1 -2,50 %

L0349 Bereitstellungen Nebenräume 360 265 -95 -26,39 %

05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

K05.1.02 Verkaufte Eintrittskarten 6.300 2.557 -3.743 -59,41 %

L2051 Veranstaltungen 15 7 -8 -53,33 %

5.2 Heimat und Europa

05.2.01 Räume für Sport und Vereine

K05.2.01 Belegstunden Vermietung 9.100 2.735 -6.365 -69,95 %

L0300 Belegstunden 4.900 1.301 -3.599 -73,45 %

L0301 Belegstunden - Vereine/Schulen 4.200 0 -4.200 -100,00 %

L2118 Vermietungen Kelterscheune 80 46 -34 -42,50 %

05.2.02 Stadtbücherei

K05.2.02 Ausleihen 72.000 32.621 -39.379 -54,69 %

L1457 Nutzungen 10.150 1.356 -8.794 -86,64 %

L1458 Nutzungen digital 6.000 2.094 -3.906 -65,10 %

L2051 Veranstaltungen 70 31 -39 -55,71 %

05.2.03 Vereinsförderung

K05.2.03 Vereinsmitglieder 17.000 0 -17.000 -100,00 %

L2063 Aktive Vereinsmitglieder 6.500 0 -6.500 -100,00 %

L2321 Zuschussanträge VFR 80 23 -57 -71,25 %

L2322 Basisförderung VFR 70 58 -12 -17,14 %

05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

K05.2.04 Veranstaltungen jahreszeitliche Feste 16 5 -11 -68,75 %

L1810 Städtepartnerschaftsbegegnungen 5 1 -4 -80,00 %

L1815 Veranstaltungen Gedenkkultur 0 2 2 0,00 %

L1947 Teilnehmer Vorträge, Kurse, Aussstellungen 350 130 -220 -62,86 %

L2173 Vorträge, Kurse, Ausstellungen 10 2 -8 -80,00 %

L2390 Teilnehmende an Veranstaltungen 1.300 35 -1.265 -97,31 %
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Leistungsmengen FB6

Stadt Rödermark
Leistungsmengen 2023

  LEISTUNGSMENGEN

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

6 Bauverwaltung

6.1 Stadtplanung

06.1.01 Städtebau K06.1.01 Verfahren 14 11 -3 -21,43 %

06.1.02 Bauberatung K06.1.02 Stellungnahmen, Fälle 550 270 -280 -50,91 %

L0221 Auskünfte 3.500 1.615 -1.885 -53,86 %

06.1.03 Erhebung von Beiträgen K06.1.03 Bescheide 100 20 -80 -80,00 %

6.2 Liegenschaften

06.2.01 Grundstücksverwaltung K06.2.01 Betreute städtische Grundstücke 2.856 2.863 7 0,25 %

L1510 Betreute Pachtverträge 570 573 3 0,53 %

L2151 Verträge Grundstücksgeschäfte 9 4 -5 -55,56 %

6.3 Tiefbau

06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen K06.3.01 Fläche Verkehrsfläche qm 1.025.779 1.025.779 0 0,00 %

L0935 Gemeindestraßen (m) 98.092 98.092 0 0,00 %

06.3.02 Öffentliche Gewässer K06.3.02 Gewässerlänge Meter 59.565 62.212 2.647 4,44 %

6.4 Umwelt

06.4.01 Grünflächen und Spielplätze K06.4.01 Fläche Grünflächen  qm 137.156 139.138 1.982 1,45 %

L1005 Grün- u. Parkanlagen (Anzahl) 28 31 3 10,71 %

L1805 Spielflächen u. Freizeitanlagen 43 43 0 0,00 %

06.4.02 Altablagerungen, Altlasten K06.4.02 Überwachungen, Untersuchungen 1 2 1 100,00 %

L1347 Maßn./Konzepte/Veranstalt. 0 0 0 0,00 %

L1986 Illegale Ablagerungen 0 0 0 0,00 %

06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz K06.4.03 Maßnahmen 18 24 6 33,33 %

L0321 Beratungen 300 512 212 70,67 %

06.4.04 Stadtwald K06.4.04 Verkaufte Efm 2.847 2.354 -493 -17,32 %

L0135 Waldfläche ha 1.070 1.070 0 0,00 %
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Leistungsmengen SB8

Stadt Rödermark
Leistungsmengen 2023

  LEISTUNGSMENGEN

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

8 Stabstelle Brandschutz

8.1 Stabstelle Brandschutz

08.1.01 Feuerwehr

K08.1.01 Einsatzstunden
130000 Feuerwehr Ober-Roden 3.500 1.766 -1.734 -49,54 %

131000 Feuerwehr Urberach 1.500 406 -1.095 -72,97 %

L0680 Einsätze
130000 Feuerwehr Ober-Roden 250 117 -133 -53,20 %

131000 Feuerwehr Urberach 90 38 -52 -57,78 %

08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

K08.1.02 Dienstleistungen
130000 Feuerwehr Ober-Roden 650 344 -306 -47,08 %

131000 Feuerwehr Urberach 5 0 -5 -100,00 %
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Leistungsmengen SB9

Stadt Rödermark
Leistungsmengen 2023

  LEISTUNGSMENGEN

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen K09.1.01 Untergebrachte Personen 540 397 -143 -26,48 %

09.1.02 Förderung der Integration

K09.1.02 Ausländische Einwohner-/innen 4.700 0 -4.700 -100,00 %

L1063 Bewerbungen Integrationsförderpreis 5 4 -1 -20,00 %

L1065 Integrationsprojekte 5 5 0 0,00 %

L2051 Veranstaltungen 15 6 -9 -60,00 %

L2390 Teilnehmende an Veranstaltungen 3.000 687 -2.313 -77,10 %

09.1.03 Frauenbeauftragte extern

K09.1.03 Beratene und unterstützte Frauen 50 25 -25 -50,00 %

L1780 Sitzungen 10 2 -8 -80,00 %

L2051 Veranstaltungen 70 39 -31 -44,29 %

L2390 Teilnehmende an Veranstaltungen 0 218 218 0,00 %
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Leistungsmengen SB12

Stadt Rödermark
Leistungsmengen 2023

  LEISTUNGSMENGEN

Plan Anzahl Ist Anzahl
Abweichung

absolut
Abweichung in

Prozent
2023 2023

Jan - Dez Jan - Jun 2023 2023

12 Sonderbudget Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

12.1 Stabsstelle 1 Wirtschaftsförderung

12.1.01 Wirtschaftsförderung

K12.1.01 Beratungsgespräche 855 470 -385 -45,03 %

L0943 Beratungsgespräche mit Betrieben 350 359 9 2,57 %

L0944 Beratungsgespräche mit Existenzgründern 200 42 -158 -79,00 %

L0945 Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben 5 0 -5 -100,00 %

L0946 Gespräche z. Verkauf/Vermietung
v.Gewerbeflächen 300 69 -231 -77,00 %
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Beschlussvorlage
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: VO/0231/23
AZ:
Datum: 12.09.2023

vom/der
Steuerverwaltung

Verfasser Rodomski, Torsten

Neufassung der Hundesteuersatzung der Stadt Rödermark ab 01.01.2024
Beratungsfolge

Datum Gremium

18.09.2023 Magistrat

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

10.10.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.07.2023 wurde die Verwaltung 
beauftragt die Hundesteuersatzung in der aktuell gültigen Fassung vom 08.12.2015 zu 
überarbeiten und explizit den Tatbestand der Steuerbefreiung für Diensthunde von Polizei- und 
Zollbeamten sowie Hunde, die für den Einsatz im Rettungs- und Katastrophendienst vorgesehen 
sind; soweit ihre Eignung und Ausbildung für diesen Zweck nachgewiesen wird aufzunehmen.

Diese Änderung wurde im Entwurf unter § 6 Abs. 2 c eingearbeitet. Bei der Überarbeitung hat 
der Fachdienst Steuerverwaltung die Satzung weitestgehend auf die Mustersatzung des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes angepasst.

Die Stadtverordneten werden ersucht, dem in der Anlage beigefügten Entwurf der Satzung über 
die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rödermark zuzustimmen.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung über die Erhebung einer 
Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rödermark ( Hundesteuersatzung ) gemäß dem 
vorgelegten Entwurf.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

HFW TOP 3
STAVO TOP 4



Durch die Ausweitung der Satzung um das neue Steuerbefreiungsmerkmal entstehen 
geringfügige Steuermindereinnahmen. / Kl 12.09.2023

Anlagen

I. Entwurf Hundesteuersatzung
II. Synopse Neufassung Hundesteuersatzung
III. Mustersatzung des Hess. Städte- und Gemeindebundes



Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) und der 
§§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBl. S. 582) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark am ________________ die folgende Satzung 
beschlossen 
 

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer 
 im Gebiet der Stadt Rödermark 
 (Hundesteuersatzung) 

§1 
Steuergegenstand 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Personen im Stadtgebiet. 

 

      § 2 
        Steuerpflicht und Haftung 

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Halter eines 
 Hundes. 

(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im 
 Interesse einer oder eines Haushaltsangehörigen in ihrem oder seinem Haushalt 
 aufnimmt. Als Halterin oder Halter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Mo- 
 nate gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat. 

(3) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Halterinnen 
 oder Haltern gemeinsam gehalten. 

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie 
 Gesamtschuldner der Steuer. 

§ 3 
Entstehung und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen Haus- 
 halt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin oder dem Halter durch Ge- 
 burt von einer von ihr oder von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die 
 Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird. In den 
 Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in 
 dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist. 
 
  



 

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung 
 beendet war und die Meldung nach § 9 Abs. 3 dieser Satzung erfolgt ist. 

§ 4 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die 
 Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen. 

§5 
Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

 für den ersten Hund  120,-- € 
 für den zweiten Hund  150,-- € 
 für den dritten und jeden 
 weiteren Hund    180,-- € 

  (2)  Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der Berechnung 
 der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 

  (3)  Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich 
900,-- €. 

(4)  Als gefährliche Hunde gelten: 
 

 1. Hunde, die durch Zucht, Haltung, Ausbildung oder Abrichtung eine über das 
      natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder eine 
      andere in ihren Wirkungen vergleichbare, mensch- oder tiergefährdende Eigenschaft besitzen, 

 2. Hunde, die einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender Weise angesprungen 
      haben, sofern dies nicht aus begründetem Anlass geschah, 

 3. Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst angegriffen 
      worden zu sein, oder die einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer 
      artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen haben, 

 4. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert andere Tiere  
      hetzen oder reißen, oder 

 5. aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass sie Menschen oder 
 Tiere ohne begründeten Anlass beißen. 

(5)  Für folgende Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder  
 mit anderen Hunden wird eine Gefährlichkeit vermutet (Listenhunde): 

 1. Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier, 
2. American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier, 
3. Staffordshire-Bullterrier, 

 
  



 
 4. Bullterrier, 
 5. American Bulldog, 
 6. Dogo Argentino, 
 7. Fila Brasileiro, 
 8. Kangal (Karabash), 
 9. Kaukasischer Owtscharka und 
 10. Rottweiler; dies gilt nicht, soweit Hunde dieser Rasse schon vor dem 
 31.12.2008 gehalten wurden oder Nachkömmlinge dieser Rasse am 31.12.2008 
 bereits erzeugt waren und ihre Haltung durch die Halterin oder den Halter bis 
 spätestens 30.06.2009 bei dem Bürgermeister der Stadt Rödermark als örtlicher 
 Ordnungsbehörde schriftlich angezeigt worden ist. 

 
(6)  Für gefährliche Hunde nach § 5 Abs. 4 Nr. 2 und 3, für die ein Steuersatz nach § 5 Abs. 3 
  festzusetzen ist, beträgt die Steuer jährlich 180,- EUR, wenn nach Ablauf von mindestens  

           drei Jahren seit Erteilung einer Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 HundeVO keine weiteren Auffälligkeiten 
           zu erkennen sind sowie von einer positiven Verhaltensänderung des Hundes auszugehen ist  
           und dies durch eine positive Wesensprüfung nachgewiesen wird ( § 3a Abs. 1 HundeVO).  

      § 6  
     Steuerbefreiungen 

(1)  Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem 
  Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst 
  hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit 
  den Merkzeichen „B“, „Bl“, „aG“, „G“, „Gl“ oder „H“ besitzen. 

(2)  Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für 

a)  Gebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die Bewachung 
              von Herden verwendet werden 

  b)  Hunde, die von ihren Haltern aus dem Kreistierheim Münster/Dieburg erworben wurden, 
             bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgenden Kalenderjahres 

  c)  Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten sowie Hunde, die für den Einsatz im Rettungs- 
                   und Katastrophendienst vorgesehen sind; soweit ihre Eignung nachgewiesen wird und   
  mit der Ausbildung begonnen wurde 
 

  d)  Hunde die eine Ausbildung als Therapie-, Schul- oder Diabeteswarnhund haben. 
                   Die Ausbildung ist durch Vorlage von Ausbildungsnachweisen zu belegen und die 
                    Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen 

§ 7 
Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiungen 

Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

(1)  die Hunde keine Hunde nach § 5 Abs. 4 und Abs. 5 dieser Satzung sind 

(2)  der Steuerpflichtige die für die Beurteilung der Voraussetzungen der Steuerbefreiung 
  erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offen legt und die 
  ihm bekannten Beweismittel vorlegt 

(3)  die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden 
 

 
 



 

§ 8 
Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst während 
 des Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. In der 

    Festsetzung kann bestimmt werden, dass die Festsetzung auch für künftige Kalender- 
    jahre gilt, solange sich die Berechnungsgrundlagen und die Höhe der Steuer nicht  
    ändern. 
 

(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe 
   des Steuerbescheides, im Übrigen jeweils zum 1. Juli eines Kalenderjahres mit dem 
   Jahresbetrag fällig. Auf Antrag kann die Steuer auch in vierteljährlichen Beträgen 
     zum 15. Februar, zum 15. Mai, zum 15. August und zum 15. November entrichtet werden. 

 
(3)       Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer 

    wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche  
    Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuerschuldner treten mit demTage  
    der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen 
    an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

§ 9 Meldepflicht 

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb 
 von zwei Wochen nach der Aufnahme oder wenn der Hund ihr oder ihm durch 
 Geburt von einer von ihr oder ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist inner- 
 halb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei 
 der Stadt unter Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich 
 anzumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb 
 von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten 
 überschritten worden ist, erfolgen. 

(2)       Die Stadt Rödermark kann einen Nachweis über die Rassezugehörigkeit 
   des Hundes verlangen. 

(3)       Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte 
  Steuerbefreiung, so ist dies der Stadt innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen. 
 

(4)       Wird ein Hund veräußert, so sind mit der Anzeige nach Abs. 2 Name und Anschrift 
der Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben. 

§10 
Hundesteuermarken 

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet angezeigt wur- 
 de, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Stadt bleibt, ausgegeben. 

(2) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm gehaltenen 
 Hunde mit einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermarke zu versehen. 

 

 



(3) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung 
   der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an die Stadt zurückzugeben. 

(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Halter eine Er- 
 satzmarke gegen eine Gebühr ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer 
 unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die unbrauchbar gewordene 
 Hundesteuermarke ist zurückzugeben.  

(5)       Wird eine in Verlust geratene Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die wieder- 
   gefundene Marke unverzüglich an die Stadt zurückzugeben. 

 
§11 

      Steueraufsicht 

(1)       Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung über die 
   Außenprüfung entsprechende Anwendung. 

(2)   Die Stadt Rödermark ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflichteten 
    in seinen Geschäftsbüchern und sonstigen Unterlagen nachzuprüfen. 

(3)   Der Magistrat kann allgemeine Aufnahmen des Hundebestandes anordnen. 

 
§ 12 

Hundebestandsaufnahme 

(1)   Der Magistrat kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Erhebung der Hunde- 
   steuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger als zwei Jahren allgemeine  
   Erhebungen des Hundebestandes (Hundebestandsaufnahme) anordnen. Der Magistrat 
   weist vor Durchführung öffentlich in geeigneter Form auf die Hundebestandsaufnahme hin. 

(2)   Die Stadt kann sich zur Durchführung der Hundebestandsaufnahme Dritter bedienen, 
    wenn der Magistrat dies anordnet. § 4 des Hessischen Datenschutzgesetzes in der  
   Fassung vom  07.01.1999 ( GVBI. I S. 98), geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 
   (GVBI. I S. 208) gilt entsprechend. 

(3)   Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflichtet, 
   den Beauftragten der Stadt Rödermark auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, 
   im Haushalt  oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß 
   Auskunft zu erteilen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheits- 
   gemäßen Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet. 

(4)   Bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstücks- 
   eigentümer, Haushaltsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen  
   Ausfüllung der ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb 
   der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). 

(5)       Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder der mündlichen Auskunftserteilung 
   wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 9 nicht berührt.  

 

 



§13 
Ordnungswidrigkeiten 

(1)        Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den in §§ 10 und 11 enthaltenen 
     Pflichten nicht nachkommt. 

(2)        Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 500,-- € geahndet 
      werden. 

§14 
Übergangsvorschrift 

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Stadt bereits angemeldeten 
Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 9 Abs. 1. 

§15 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung einer Hunde- 
steuer im Gebiet der Stadt Rödermark in der Fassung vom 09. Dezember 2015 außer Kraft. 

Rödermark, den  

Der Magistrat der Stadt 
Rödermark 
gez. Rotter, Bürgermeister 
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Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 

jeweils gültigen Fassung sowie des § 7 des Hessischen Gesetzes über 

kommunale Abgaben (KAG) in der jeweils gültigen Fassung hat die 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark in ihrer Sitzung am 

02.12.1998 die folgende Satzung beschlossen: 

 

 

 
Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer 

im Gebiet der Stadt Rödermark 
(Hundesteuersatzung) 

 

 

§ 1 
Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Personen im 

Stadtgebiet. 
 

 

§ 2 
Steuerpflicht und Haftung 

 

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Halter 

eines Hundes. 

 

(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen 

Interesse oder im Interesse einer oder eines Haushaltsangehörigen in 
ihrem oder seinem Haushalt aufnimmt. Als Halterin oder Halter gilt auch, 

wer einen Hund länger als zwei Monate gepflegt, untergebracht oder auf 

Probe oder zum Anlernen gehalten hat. 

 

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 16 .Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) und der §§ 1, 2 

und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung vom 24. März 

2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. 

Juli 2023 (GVBl. S. 582) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Rödermark am ________________ die folgende Satzung beschlossen 

 
 

 

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer 
im Gebiet der Stadt Rödermark 

(Hundesteuersatzung) 
 

 

§ 1 
Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Personen im 

Stadtgebiet. 

 

 

§ 2 
Steuerpflicht und Haftung 

 

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Halter 
eines Hundes. 

 

(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen 

Interesse oder im Interesse einer oder eines Haushaltsangehörigen in 



2 
 

Hundesteuersatzung - Aktuell –  Hundesteuersatzung – geplante Neufassung 

 

(3) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 

Halterinnen oder Haltern gemeinsam gehalten. 

 

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, 

so sind sie Gesamtschuldner der Steuer. 

 

 

§ 3 
Entstehung und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in 

einen Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin oder 

dem Halter durch Geburt von einer von ihr oder von ihm gehaltenen 

Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in 

dem der Hund drei Monate alt wird. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 

beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum 

von zwei Monaten überschritten worden ist. 

 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die 

Hundehaltung beendet wird. 

 

 

§ 4 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das 

Kalenderjahr. 

 
(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so 

ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen. 

 

ihrem oder seinem Haushalt aufnimmt. Als Halterin oder Halter gilt auch, 

wer einen Hund länger als zwei Monate gepflegt, untergebracht oder auf 

Probe oder zum Anlernen gehalten hat. 

 

(3) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 

Halterinnen oder Haltern gemeinsam gehalten. 

 

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, 

so sind sie Gesamtschuldner der Steuer. 
 

 

§ 3 
Entstehung und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in 

einen Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin oder 

dem Halter durch Geburt von einer von ihr oder von ihm gehaltenen 

Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in 

dem der Hund drei Monate alt wird. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 
beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum 

von zwei Monaten überschritten worden ist. 

 

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die 

Hundehaltung beendet war und die Meldung nach § 9 Abs. 3 dieser 

Satzung erfolgt ist. 

 

§ 4 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer 

 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das 

Kalenderjahr. 
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§ 5 
Steuersatz 

 

*(1) Die Steuer beträgt jährlich 

 

für den ersten Hund 120,-- € 

für den zweiten Hund 150,-- € 

für den dritten und jeden 
weiteren Hunde 180,-- € 

 

***(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 7 gewährt wird, sind bei der 

Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 

 

*(3) Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund 

jährlich 900,-- €. 

 

**(4) Als gefährliche Hunde gelten: 

1. Hunde, die durch Zucht, Haltung, Ausbildung oder Abrichtung eine 
über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, 

Angriffslust, Schärfe oder eine andere in ihren Wirkungen 

vergleichbare, mensch- oder tiergefährdende Eigenschaft besitzen, 

2. Hunde, die einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender Weise 

angesprungen haben, sofern dies nicht aus begründetem Anlass 

geschah, 

3. Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst 

angegriffen worden zu sein, oder die einen anderen Hund trotz 

dessen erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen haben, 

4. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert 
andere Tiere hetzen oder reißen, oder 

5. aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass sie 

Menschen oder Tiere ohne begründeten Anlass beißen. 

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so 

ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.  

 

 

§ 5 
Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

 
für den ersten Hund 120,-- € 

für den zweiten Hund 150,-- € 

für den dritten und jeden 

weiteren Hunde 180,-- € 

 

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der 

Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 

 

(3) Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund 

jährlich 900,-- €. 
 

(4) Als gefährliche Hunde gelten: 

1. Hunde, die durch Zucht, Haltung, Ausbildung oder Abrichtung eine 

über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, 

Angriffslust, Schärfe oder eine andere in ihren Wirkungen 

vergleichbare, mensch- oder tiergefährdende Eigenschaft besitzen, 

2. Hunde, die einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender Weise 

angesprungen haben, sofern dies nicht aus begründetem Anlass 

geschah, 

3. Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst 

angegriffen worden zu sein, oder die einen anderen Hund trotz dessen 

erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen haben, 
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(5) Solche gefährlichen Hunde sind insbesondere Hunde folgender Rassen 

und Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen 

Hunden:  

1. Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier,  

2. American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier,  

3. Staffordshire-Bullterrier, 

4. Bullterrier,  

5. American Bulldog,  
6. Dogo Argentino,  

7. Fila Brasileiro,  

8. Kangal (Karabash),  

9. Kaukasischer Owtscharka und  

10. Rottweiler; dies gilt nicht, soweit Hunde dieser Rasse schon vor dem 

31.12.2008 gehalten wurden oder Nachkömmlinge dieser Rasse am 

31.12.2008 bereits erzeugt waren und ihre Haltung durch die Halterin 

oder den Halter bis spätestens 30.06.2009 bei dem Bürgermeister der 

Stadt Rödermark als örtlicher Ordnungsbehörde schriftlich angezeigt 

worden ist. 
 

 

* § 6 
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen 

 

Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn 

 

1. die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind, 

 

2. die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, 
für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind, 

 

4. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert 

andere Tiere hetzen oder reißen, oder 
5. aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass sie 

Menschen oder Tiere ohne begründeten Anlass beißen. 

 

(5) Für folgende Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen 

untereinander oder mit anderen Hunden wird eine Gefährlichkeit 

vermutet (Listenhunde): 

1. Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier,  

2. American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier,  

3. Staffordshire-Bullterrier, 
4. Bullterrier,  

5. American Bulldog,  

6. Dogo Argentino,  

7. Fila Brasileiro,  

8. Kangal (Karabash),  

9. Kaukasischer Owtscharka und  

10. Rottweiler; dies gilt nicht, soweit Hunde dieser Rasse schon vor dem 

31.12.2008 gehalten wurden oder Nachkömmlinge dieser Rasse am 

31.12.2008 bereits erzeugt waren und ihre Haltung durch die Halterin 

oder den Halter bis spätestens 30.06.2009 bei dem Bürgermeister der 
Stadt Rödermark als örtlicher Ordnungsbehörde schriftlich angezeigt 

worden ist. 

 

(6) Für gefährliche Hunde nach § 5 Abs. 4 Nr. 2 und 3, für die ein Steuersatz    

nach § 5 Abs. 3 festzusetzen ist, beträgt die Steuer jährlich 180,- EUR, 

wenn nach Ablauf von mindestens drei Jahren seit Erteilung einer Erlaubnis 

nach § 3 Abs. 1 HundeVO keine weiteren Auffälligkeiten zu erkennen sind 

sowie von einer positiven Verhaltensänderung des Hundes auszugehen ist 

und dies durch eine positive Wesensprüfung nachgewiesen wird ( § 3a Abs. 

1 HundeVO).  
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3. der Steuerpflichtige die für die Beurteilung der Voraussetzungen der 

Steuervergünstigung erheblichen Tatsachen vollständig und 

wahrheitsgemäß offen legt und die ihm bekannten Beweismittel vorlegt, 

 

4. die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten 

werden. 

 

 

* § 7 
Steuerbefreiungen 

 

(1)  Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich 

dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen 

dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen 

Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „Bl“, „aG“, „G“, 

„Gl“ oder „H“ besitzen. 

 

(2)  Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für 

 
a) Gebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die 

Bewachung von Herden verwendet werden 

 

b) Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen 

vorübergehend untergebracht sind 

 

**c) Hunde, die von ihren Haltern aus einem Tierheim im Kreis Offenbach bzw. 

Kreis Darmstadt/Dieburg erworben wurden und für das eine behördliche 

Erlaubnis vorliegt,  bis zum Ende des zweiten auf das Jahr des Erwerbs 

folgenden Kalenderjahres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 
Steuerbefreiungen 

 

(1)  Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich 

dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen 

dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen 

Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „Bl“, „aG“, „G“, 

„Gl“ oder „H“ besitzen. 

(2)  Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für 

a)  Gebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für 

die Bewachung von Herden verwendet werden 

  b)  Hunde, die von ihren Haltern aus dem Kreistierheim Münster/Dieburg 

erworben wurden, bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgenden 

Kalenderjahres 

  c)  Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten sowie Hunde, die für den 

Einsatz im Rettungs- und Katastrophendienst vorgesehen sind; soweit 

ihre Eignung nachgewiesen wird und mit der Ausbildung begonnen 

wurde 
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* § 8 
Steuerermäßigung 

 

(1)  Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen um 50 v.H. 

des für die Stadt geltenden Steuersatzes zu ermäßigen für 
 

a)  Hunde, die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden oder 

landwirtschaftlichen Betrieben benötigt werden, welche von dem 

nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 Meter entfernt liegen; 

b) Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet 

werden und die dafür vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern 

eines von der Stadt anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg 

abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines 

Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des 

Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. Die 

Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn 

glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung über 

hinreichende Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchführung 

der Leistungsprüfung verfügt. 
 

(2)  Auf Antrag ist für den ersten Hund die Steuer um 50 v.H. des für die 

Stadt geltenden Steuersatzes zu ermäßigen, bei 
 

a) Empfängerinnen/Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 

nach dem 3. Kapitel des SGB XII 

b) Empfängerinnen/Empfängern von Grundsicherungsleistungen im 

Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII 
 

  d)  Hunde die eine Ausbildung als Therapie-, Schul- oder Diabeteswarnhund 

haben. Die Ausbildung ist durch Vorlage von Ausbildungsnachweisen zu 

belegen und die  Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft 

zu machen 
 

 

 

 

 § 7 
Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiungen 

 

Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 
 

(1)  die Hunde keine Hunde nach § 5 Abs. 4 und Abs. 5 dieser Satzung sind  

 

(2)  der Steuerpflichtige die für die Beurteilung der Voraussetzungen der 

Steuerbefreiung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß 

offen legt und die ihm bekannten Beweismittel vorlegt 

 

(3)  die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten 

werden 
 

 § 8 
Festsetzung und Fälligkeit 

 

(1)  Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst 

während des Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalenderjahres 

festgesetzt. In der Festsetzung kann bestimmt werden, dass die 

Festsetzung auch für künftige Kalenderjahre gilt, solange sich die 
Berechnungsgrundlagen und die Höhe der Steuer nicht ändern. 

 



7 
 

Hundesteuersatzung - Aktuell –  Hundesteuersatzung – geplante Neufassung 

(3)  Auf Antrag ist die Steuer um 25 v.H. des für die Stadt geltenden 

Steuersatzes zu ermäßigen, wenn der Hund mit seinem Halter eine 

Begleithundeprüfung oder eine gleich- bzw. höherwertige Prüfung 

nach den Richtlinien des Verbandes für das Deutsche Hundewesen 

(VDH), abgenommen von einem anerkannten Prüfer des VDH, 

bestanden hat.Die Prüfung ist durch Vorlage des Prüfungszeugnisses 

nachzuweisen.  
 

**(4) Auf Antrag ist die Steuer um 25 v.H. des für die Stadt geltenden 

Steuersatzes zu ermäßigen, wenn der Hund eine Ausbildung als 

Therapie-, Schul- oder Diabeteswarnhund hat. Die Ausbildung ist 

durch Vorlage von Ausbildungsnachweisen zu belegen und die 

Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. 

 

Bei besonderen Härtefällen entscheidet der Magistrat über eine 

Steuerermäßigung. 

 

 

§ 9 
Festsetzung und Fälligkeit 

 

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die 

Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt – für den 

Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 

 

(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach 

Bekanntgabe des Steuerbescheides, im Übrigen jeweils zum 1. Juli 

eines Kalenderjahres mit dem Jahresbetrag fällig. Auf Antrag kann 

(2)  Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach 

Bekanntgabe des Steuerbescheides, im Übrigen jeweils zum 1. Juli eines 

Kalenderjahres mit dem Jahresbetrag fällig. Auf Antrag kann die Steuer 

auch in vierteljährlichen Beträgen zum 15. Februar, zum 15. Mai, zum 15. 

August und zum 15. November entrichtet werden. 

 

(3)  Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche 

Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer 

durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzte werden. Für die 
Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 

die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 

schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.  

 

 

§ 9 
Meldepflicht 

 

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund 

innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder wenn der Hund ihr 
oder ihm durch Geburt von einer von ihr oder ihm gehaltenen Hündin 

zugewachsen ist innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei 

Monate alt geworden ist, bei der Stadt unter Angabe der Rasse und der 

Abstammung des Tieres schriftlich anzumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 

2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem 

Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, 

erfolgen. 

 

(2) Die Stadt Rödermark kann einen Nachweis über die Rassezugehörigkeit 

des Hundes verlangen.  
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die Steuer auch in vierteljährlichen Beträgen zum 15. Februar, zum 

15. Mai, zum 15. August und zum 15. November entrichtet werden 

*(3) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche 
Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer 

durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die 

Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 

die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 

schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.   

 

 

§ 10 
Meldepflicht 

 
(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund 

innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder – wenn der Hund 

ihr oder ihm durch Geburt von einer von ihr oder ihm gehaltenen Hündin 

zugewachsen ist – innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei 

Monate alt geworden ist, bei der Stadt unter Angabe der Rasse und der 

Abstammung des Tieres schriftlich anzumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 

2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem 

Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, 

erfolgen. 
 

(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine 

gewährte Steuervergünstigung, so ist dies der Stadt innerhalb von zwei 

Wochen anzuzeigen. 

 

(3) Wird ein Hund veräußert, so sind mit der Anzeige nach Abs. 2 Name und 

Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben. 

 

 

(3) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine 

gewährte Steuerbefreiung, so ist dies der Stadt innerhalb von zwei 

Wochen anzuzeigen.  

 

(4) Wird ein Hund veräußert, so sind mit der Anzeige nach Abs. 2 Name und 

Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben. 

 

 

 
 
 

§ 10 
Hundesteuermarken 

 

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet angezeigt 

wurde, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Stadt bleibt, 

ausgegeben. 

 

(2) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm 
gehaltenen Hunde mit einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermarke 

zu versehen. 

 

(3) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über 

die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an die 

Stadt zurückzugeben. 

 

(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Halter 

eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr ausgehändigt. Dasselbe gilt für den 

Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die 
unbrauchbar gewordene Hundesteuermarke ist zurückzugeben.  
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§ 11 
Hundesteuermarken 

 

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet angezeigt 

wurde, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Stadt bleibt, 

ausgegeben. 

 

(2) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm 

gehaltenen Hunde mit einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermarke 
zu versehen. 

 

(3) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über 

die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an die 

Stadt zurückzugeben. 

 

(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Halter 

eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr ausgehändigt. Dasselbe gilt für den 

Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die 

unbrauchbar gewordene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird 
eine in Verlust geratene  

 

(5) Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke 

unverzüglich an die Stadt zurückzugeben. 

 

§12 
Ermittlung des Hundebestandes 

 

(1) Zur Ermittlung des Hundebestandes kann die Stadt in zeitlichen 

Abständen von mindestens zwei Jahren flächendeckende Befragungen 
der Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände und aller volljährigen 

haushaltangehörigen Personen über die auf dem Grundstück, im 

Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hunde anordnen. 

(5) Wird eine in Verlust geratene Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist 

die wiedergefundene Marke unverzüglich an die Stadt zurückzugeben. 

 
§ 11 

Steueraufsicht 
 

(1) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung 

über die Außenprüfung entsprechende Anwendung. 

 
(2) Die Stadt Rödermark ist befugt, die Angaben des zur Auskunft 

Verpflichteten in seinen Geschäftsbüchern und sonstigen Unterlagen 

nachzuprüfen. 

 

(3) Der Magistrat kann allgemeine Aufnahmen des Hundebestandes 

anordnen. 

 

§ 12 
Hundebestandsaufnahme 

 
(1) Der Magistrat kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Erhebung der 

Hundesteuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger als zwei Jahren 

allgemeine Erhebungen des Hundebestandes (Hundebestandsaufnahme) 

anordnen. Der Magistrat weist vor Durchführung öffentlich in geeigneter 

Form auf die Hundebestandsaufnahme hin. 

 

(2) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Hundebestandsaufnahme 

Dritter bedienen, wenn der Magistrat dies anordnet. § 4 des Hessischen 

Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 07.01.1999 ( GVBI. I S. 98), 

geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBI. I S. 208) gilt 
entsprechend. 
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Hundesteuersatzung - Aktuell –  Hundesteuersatzung – geplante Neufassung 

Hundebestandsaufnahmen können auf schriftlichem oder mündlichem 

Wege von Bediensteten der Stadt oder durch hierzu beauftragte private 

Unternehmen durchgeführt werden. Von der Stadt mit der Durchführung 

von Hundebestandsaufnahmen beauftragte Unternehmen sind an die 

Weisungen der Stadt gebunden und unterliegen der Überwachung. 

 

(2) Anlässlich der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die in 

Absatz 1 Satz 1 genannten Personen zum wahrheitsgemäßen Ausfüllen 

der ihnen übersandten Fragebögen innerhalb der vorgegebenen Fristen 
bzw. zur wahrheitsgemäßen Auskunft im Rahmen von mündlichen 

Befragungen verpflichtet.  

 

(3) Durch die Auskunftserteilung gemäß Abs. 2 wird die Verpflichtung zur An- 

und Abmeldung nach § 10 nicht berührt. 

 

 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den in §§ 10 und 

11 enthaltenen Pflichten nicht nachkommt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 500,-

- € geahndet werden.  

 

§ 14 
Übergangsvorschrift 

 

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Stadt bereits 
angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne von des § 10 Abs. 1. 

 

 

(3) Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände und deren Stellvertreter 

sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt Rödermark auf Nachfrage 

über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen 

Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 4 Abs. 1 

Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen 

Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet. 

 

(4) Bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die 

Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände sowie deren Stellvertreter 
zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen vom Steueramt übersandten 

Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 4 

Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). 

 

(5) Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder der mündlichen 

Auskunftserteilung wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 

9 nicht berührt. 

 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den in §§ 10 und 

11 enthaltenen Pflichten nicht nachkommt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 500,-

- € geahndet werden.  

 

§ 14 
Übergangsvorschrift 

 
Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Stadt bereits 

angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne von des § 9 Abs. 1. 
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Hundesteuersatzung - Aktuell –  Hundesteuersatzung – geplante Neufassung 

§ 15 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.1999 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 

Hundesteuer der Stadt Rödermark vom 07. Dezember 1977 außer Kraft. 

 

Rödermark, den 03.12.1998 

 

Der Magistrat der  
Stadt Rödermark 

gez. Maurer, Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 

Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rödermark vom 09. 

Dezember 2015 außer Kraft. 

 

Rödermark, den  

 

Der Magistrat der  
Stadt Rödermark 

gez. Rotter, Bürgermeister 
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M u s t e r 

 

einer 

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (HStS) 

im Gebiet der 

Stadt/Gemeinde ............................... 

 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 
11.12.2020 (GVBl. S. 915), der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der 
Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) hat die Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung  der 
Stadt/Gemeinde …………………… am …………………….. die folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer 

im Gebiet der 

Stadt/Gemeinde ............................... (HStS) 

 
§ 1 

Steuergegenstand 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Personen im Stadt-/ Gemein-
degebiet. 

§ 2 

Steuerpflicht  

 
(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Halter eines Hundes. 
(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse 

eines Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt aufnimmt. Als Halterin oder Halter gilt 
auch, wer einen Hund länger als zwei Monate gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder 
zum Anlernen gehalten hat. 

(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Halterinnen oder Haltern 
gemeinsam gehalten. 

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamt-
schuldner der Steuer. 

 
§ 3 

Entstehung und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen Haushalt aufge-
nommen wird. Bei Hunden, die der Halterin oder dem Halter durch Geburt von einer von ihr 
oder von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, 
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in dem der Hund drei Monate alt wird. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Steu-
erpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden 
ist. 

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet 
war und die Meldung nach § 9 Abs. 3 dieser Satzung erfolgt ist. 

 
§ 4 

Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer anteil-

mäßig auf volle Monate zu berechnen. 
 

§ 5 

Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 
 für den ersten Hund1 …............... EURO, 

für den zweiten Hund …............... EURO, 
für jeden dritten und jeden weiteren Hund …............... EURO. 

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl 
der Hunde nicht anzusetzen.  

Abs. 3 und 4 fakultativ (kommunalpolitische Entscheidung): 

(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich …..... 
EURO.2 

(4) Als gefährliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen sowie deren Kreuzungen 
untereinander oder mit anderen Hunden, deren Gefährlichkeit nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der 
Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.01.2003 
(GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung vermutet wird, oder die nach § 2 Abs. 2 
der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 
22.01.2003 (GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung gefährlich sind. 

§ 6 

Steuerbefreiungen 

                                                           
1 Die Rechtsprechung hat Regelsteuersätze (also für den ersten Hund) von 120 € (FG Berlin, Urt. v. 14.09.2000; Az. 
1 K 1507/98 – juris, Rn. 6 für das Steuerjahr 1997) bzw.- 186 € für Erst- und 216 € für den Zweithund (OVG Rhein-
land-Pfalz, Urt. v. 14.05.2013, Az. 6 C 11221/12 – juris, Rn. 38 für das Steuerjahr 2012) gebilligt, mithin wären u. E. 
inzwischen rund 150 € für den ersten Hund rechtlich ohne weiteres zulässig und werden in anderen Bundesländern 
auch verbreitet akzeptiert. Auf dieser Grundlage könnten dann entsprechend erhöhte Steuersätze für die Haltung 
zweier oder mehrerer Hunde geregelt werden, die sich dadurch rechtfertigen, dass Lenkungszweck der Erhebung 
der Hundesteuer die Vermeidung von Hundeplagen ist (BVerwG, NJW 1978, S. 1870). Dass die Hundesteuer – ein-
schließlich erhöhter Sätze für die Haltung gefährlicher Hunde – auch von Empfängern von Leistungen nach dem 
SGB II („Hartz IV“) in voller Höhe erhoben werden darf, hat die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung inzwischen 
geklärt (OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 8. 6. 2010, Az. 3021/08 – juris, Rn. 57 für den erhöhten Steuersatz für die 
Haltung gefährlicher Hunde; für den Regelsteuersatz: OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 8. 6. 2010, Az. 3020/08 – 
juris, Rn. 26-29). 
2 § 5 Abs. 3 und 4 fakultativ, kommunalpolitische Entscheidung, Steuersatz für gefährliche Hunde von 900 € pro Jahr 
ist auf jeden Fall zulässig (HessVGH, Urt. v. 6. 12. 2006 = HSGZ 2007, S. 125 ff für das Steuerjahr 1999). Wir halten 
wegen der zwischenzeitlich eingetretenen Preisentwicklung auch deutlich über 900 € liegende Steuersätze für zuläs-
sig, z. B. 1000 € (BayVGH, B.v. 4.2.2019 – 4 ZB 18.399 über 1000,- €; OVG SH, Urt.v. 22.6.2016  - 4 LB 34/15 über 
1.200,- €). Inzwischen ist durch die obergerichtliche Rechtsprechung geklärt, dass ein Steuersatz für gefährliche 
Hunde in Höhe von 2000 € pro Jahr deutlich über den aktuellen Haltungskosten liegt und damit erdrosselnd wirkt un-
zulässig ist (BVerwG, Urt. v. 15.10.2014, Az. 9 C 8/13 – juris, Rn. 25) 
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(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, soweit diese ausschließlich dem Schutz 

und der Hilfe blinder, gehörloser oder sonst hilfloser Personen dienen und hierzu erforderlich 
sind. 
Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den 
Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „G", „GL“ oder „H“ besitzen. 

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für3  
1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des Dienstherrn in 

den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wurden und 
in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen aus öffentlichen 
Mitteln bestritten werden, 

2. Hunde, die ausschließlich4 zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu 
erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine Haltung ausschließlich zur Er-
werbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken 
liegt insbesondere vor bei der Haltung  

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die 
Bewachung von Herden notwendig sind, 

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln.5   
 

§ 76 

Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiungen 

(1) Die Steuerbefreiung wird – außer in den Fällen des § 6 Abs. 2 –7 nur gewährt, wenn 
1. die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind,8 

2. die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den an-
gegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind und 

3. die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden. 
(2) Der Steuerpflichtige hat die für die Beurteilung der Voraussetzungen der Steuerbefreiung oder 
Steuerermäßigung nach §§ 6, 7 Abs. 1  erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß 
offenzulegen und die ihm bekannten Beweismittel vorzulegen. 
 
 

                                                           
3 Die in § 6 Abs. 2 vorgesehenen Befreiungstatbestände der gewerblichen Hundehaltung sind keine eigentlichen Be-
freiungen, da es sich um Fälle handelt, die bereits nicht der Aufwandbesteuerung im Sinne der Besteuerung der Ver-
wendung von Vermögen zu privaten Zwecken unterliegen. Denn es handelt sich bei diesen Fällen allein um Hunde-
haltung zum Vermögenserwerb. Das Befreiungs- bzw. Antragserfordernis ist der Notwendigkeit der Informationser-
langung durch die Kommune geschuldet.  
4 In der obergerichtlichen Rechtsprechung ist geklärt, dass Hunde, die sowohl zu privaten als auch zu erwerbswirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden, der Aufwandbesteuerung unterliegen (BVerwG, B. v. 02.11.2006, Az. 10 B 
5/06 – juris, Rn. 7). 
5 es wird empfohlen im Sinne der Gleichbehandlung keine weiteren Steuerbefreiungen zu gewähren. In Betracht 
käme maximal eine 1 Jährige Befreiung für Hunde aus dem Tierheim. 
6 Steuerermäßigungen sind in dem neuen Muster nicht mehr enthalten, da diese u.E. die Voraussetzungen meist 
nicht erfüllen. Alle Ausnahmetatbestände bedürfen auf Grund des steuerlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes einer 
besonderen Rechtfertigung und bergen die Gefahr von Ausweitungen. Wir empfehlen deshalb, möglichst keine 
Ermäßigungstatbestände, weder Steuerbefreiungen noch Steuerermäßigungen, aufzunehmen. 

Werden dennoch Steuerermäßigungen aufgenommen, so ist in § 5 Abs. 2 Satz 2 aufzunehmen, dass Hunde, für die 
eine Ermäßigung gilt als Ersthunde gelten! Gemeint ist, dass sämtliche ermäßigten Hunde dem ermäßigten Ersthun-
desteuersatz unterfallen, und alle nicht ermäßigten Hunde Zweit- bzw. Dritthunde darstellen und dem entsprechen-
den Steuersatz unterworfen werden 
7 Da die in § 6 Abs. 2 geregelten Befreiungsfälle der ausschließlich gewerblichen Hundehaltung eigentlich bereits 
tatbestandlich nicht der Aufwandbesteuerung unterfallen, können diese Befreiungen nicht von weiteren Bedingungen 
abhängig gemacht werden, insbesondere auch gefährliche Hunde nicht von dieser Befreiung ausgenommen werden. 
8 § 8 Nr. 1 ist nur aufzunehmen, wenn die Gemeinde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, Vorschriften nach 
§ 5 Abs. 3 und 4 in der Satzung zu verankern.  
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§ 8 

Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des Kalen-
derjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. In der Festsetzung kann 
bestimmt werden, dass die Festsetzung auch für künftige Kalenderjahre gilt, solange sich die 
Berechnungsgrundlagen und die Höhe der Steuer nicht ändern.9 

(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe des Steuer-
bescheides, im Übrigen jeweils zum 01. Juli eines Kalenderjahres mit dem Jahresbetrag fäl-
lig. 

(3) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im 
Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt werden. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntma-
chung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre.10 

 
 

§ 9 

Meldepflicht 
(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wo-

chen nach der Aufnahme oder - wenn der Hund ihr oder ihm durch Geburt von einer von ihr 
oder ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, nachdem der 
Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Stadt/Gemeinde … - Steueramt - unter Angabe 
der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich anzumelden. In den Fällen des § 2 
Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der 
Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, erfolgen. 

(2) Die Stadt/Gemeinde… kann einen Nachweis über die Rassezugehörigkeit des Hundes ver-
langen. 

(3 ) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte Steuerver-
günstigung, so ist dies der Stadt/Gemeinde innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen. 

(4) Wird ein Hund veräußert, so sind zur Sicherung der Erhebung der Hundesteuer mit der 
Anzeige nach Abs. 3 Name und Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben, sofern 
die Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers im Gebiet der Stadt/Gemeinde … liegt.11 

 
 

§ 10 

Hundesteuermarken 

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadt-/Gemeindegebiet angezeigt wurde, 
wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Stadt/Gemeinde bleibt, ausgegeben. 

(2) Die Stadt/Gemeinde gibt jährlich (alternativ: alle ...... Jahre)12 neue Hundesteuermarken aus. 
Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung gültig.13 

                                                           
9 Grundlage: § 6a Abs. 2 Satz 1 KAG. 
10 Nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 b) KAG i. V. m. § 122 Abs. 3 Satz 1 AO kann ein Verwaltungsakt öffentlich bekannt gegeben 
werden, wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. 
11 Für eine Weitergabe von Daten außerhalb des Geltungsbereiches der jeweiligen Steuersatzung gibt es keine 
Rechtsgrundlage. Die gemeindliche Satzung kann nur Regelungen für das jeweilige Gemeindegebiet treffen. Daher 
ist die einschränkende Regelung im 2. Halbsatz unabdingbar. 
12 Alternativ zur jährlichen Ausgabe von Hundesteuermarken. 
13 § 11 Abs. 2 S. 2 alternativ nur bei unbefristeter Geltung der Hundesteuermarken. 
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(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm gehaltenen Hunde mit einer 

gültigen und sichtbaren Hundesteuermarke zu versehen. 
(4) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung der 

Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an die Stadt/Gemeinde zurückzugeben. 
(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Halter eine Ersatzmarke 

gegen eine Gebühr ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar geworde-
nen Hundesteuermarke; die unbrauchbar gewordene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. 
Wird eine in Verlust geratene Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die wieder gefun-
dene Marke unverzüglich an die Stadt/Gemeinde zurückzugeben. 

 
§ 11  

Steueraufsicht 

(1) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung über die Außenprü-
fung entsprechende Anwendung. 

(2) Die Gemeinde ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflichteten in seinen Geschäfts-
büchern und sonstigen Unterlagen nachzuprüfen. 

(3) Der Gemeindevorstand kann allgemeine Aufnahmen des Hundebestandes anordnen. 
 

§ 12 

Hundebestandsaufnahme14 

(1) Der Magistrat/Gemeindevorstand kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Erhebung 
der Hundesteuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger als zwei Jahren allgemeine Er-
hebungen des Hundebestandes (Hundebestandsaufnahme) anordnen. Der Magist-
rat/Gemeindevorstand weist vor Durchführung öffentlich in geeigneter Form auf die Hun-
debestandsaufnahme hin. 

(2) Die Stadt/Gemeinde kann sich zur Durchführung der Hundebestandsaufnahme Dritter 
bedienen, wenn der Magistrat/Gemeindevorstand dies anordnet. § 4 des Hessischen 
Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 7. 1. 1999 (GVBl. I S. 98), geändert durch 
Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBl. I S. 208) gilt entsprechend. 

(3) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflich-
tet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt 
oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen Aus-
kunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet.  

(4) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer, 
Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der 
ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen verpflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO).  

(5) Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder die mündliche Auskunftserteilung wird die 
Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 9 nicht berührt.  

 

§ 13 

Übergangsvorschrift 

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Stadt/Gemeinde bereits angemeldeten 
Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 9 Abs. 1. 

                                                           
14 Rechtsgrundlage ist § 4 KAG i. V. m. §§ 93, 193 AO, die hier näher konkretisiert werden. Die Weitergabe von Hun-
desteuerdaten an Privatunternehmen ist wegen § 4 Abs. 1 Nr. 1 c) KAG i. V. m. § 30 AO nicht zulässig. Das beauf-
tragte Privatunternehmen darf also nur Grundstücke ablaufen und den Umstand vermerken, auf welchen Grundstü-
cken/in welchen Haushalte Hunde vorhanden sind, nicht aber Listen der Hundesteuerpflichtigen zwecks Abgleich 
erhalten. Dieser Abgleich ist allein Sache der Stadt/Gemeinde. Die Neuregelung beruht auf Erörterungen, die die Ge-
schäftsstelle mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten vorgenommen hat. 
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§ 1415 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am ................... in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung der 
Hundesteuer vom .................... in der Fassung vom .................. außer Kraft. 
 
 
Ausfertigung:  
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem/den hierzu ergangenen Be-
schluss/Beschlüssen der Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt 
und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wur-
den. 
 
Gemeinde/Stadt, den ……………….. 
  
  
………………………………….. 
Bürgermeisterin/Bürgermeister 
 

                                                           
15 Die Aufnahme von Ordnungswidrigkeitstatbeständen ist nicht erforderlich, da eine Regelung nach dem KAG be-
steht! 
Nach § 4 Nr. 3 Bucht. a KAG i. V. m. § 88 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) ermittelt die Finanzbehörde – 
hier also der Gemeindevorstand – den Sachverhalt von Amts wegen. Dabei sind gem. Satz 2 der letztgenannten Vor-
schrift alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen. Im 
Rahmen der einschlägigen satzungsrechtlichen Regelungen über die Anmeldung besteht grundsätzlich die Mitwir-
kungspflicht der Steuerpflichtigen, die wahrheitsgemäße Angaben machen müssen. Tun sie dies nicht, handeln sie 
ordnungswidrig (§ 5a KAG) oder begehen im schlimmsten Fall eine strafbare Abgabenhinterziehung (§ 5 KAG). 



Beschlussvorlage
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: VO/0239/23
AZ:
Datum: 15.09.2023

vom/der
Verkehr

Verfasser Artur Singer

Änderung des Gesellschaftervertrages der Kreisverkehrsgesellschaft 
Offenbach mbH
Beratungsfolge

Datum Gremium

18.09.2023 Magistrat

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

10.10.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, im Folgenden „kvgOF“ genannt, benötigt 
von ihren Gesellschaftern sowie dem Kreis Offenbach eine Vollmacht zur Änderung des 
Gesellschaftsvertrages.
Anlass hierzu sind die bevorstehenden Ausschreibungen und Vergaben für die nach-
genannten Linienbündel im Hinblick auf das „Saubere Fahrzeuge-Beschaffungsgesetz“.
Die Linienbündel OF-Ost (Obertshausen-Hanau-Hainburg-Seligenstadt-Mainhausen-
Aschaffenburg) und OF-Nord (Heusenstamm-Obertshausen-Mühlheim a.M.-Offenbach) 
müssen zeitnah ausgeschrieben werden. Allgemein werden in Nahverkehrsplänen die 
Linienverläufe regional geordnet und zu „Bündeln“ zusammengefasst.
Hintergrund der Beschlussempfehlung und der damit verbundenen modifizierten 
Begründung ist, dass das Linienbündel OF-Ost aufgrund wettbewerblicher Zwänge 
spätestens zum Ende 2023 an einen neuen Betreiber vergeben sein sollte und zum Ende 
2024 mit neuen Fahrzeugen den Betrieb aufnehmen muss. Die geplante Ausschreibung 
des Linienbündel OF-Ost mit einem Anteil von rund 50% Elektrobussen birgt aufgrund 
der aktuellen Rahmenbedingungen schwer abzuschätzende Risiken. Diese Risiken sind 
vorrangig verfahrenstechnischer und finanzieller Natur und können von der kvgOF 
kaum beeinflusst werden. Sie sind grundsätzlich lösbar, allerdings auch mit Blick auf 
den Zeit- und Maßnahmenplan äußerst zeitkritisch. Deshalb wird die kvgOF ihrem 
Aufsichtsrat empfehlen, die Vergabe der Leistungen im Linienbündel OF-Ost dieses Mal 
mit aus-
schließlich konventionell angetriebenen Linienbussen (Diesel) vorzunehmen. Bei der 
Ausschreibung des Linienbündel OF-Nord und ggfs. weiterer Linienbündel in den 
kommenden Jahren soll nach Auffassung der kvgOF weiterhin der Einsatz von 
emissionsfreien Elektrobussen vorgesehen werden. Aus diesem Grund hat die kvgOF 
auch die Vorlage für den Kreistag entsprechend modifiziert.
Die Beschaffung der emissionsfreien Fahrzeuge sowie der erforderlichen Infrastruktur 
wird mit Bundes- und Landesmitteln finanziell gefördert. Der Fördernehmer (kvgOF) ist 

HFW TOP 4
STAVO TOP 5



bislang gemäß Förderbescheid verpflichtet, die E-Busse selbst zu beschaffen und einen 
gewissen Zeitraum im Besitz zu halten. Die kvgOF kann als Fördernehmer die Förder-
mittel nicht auf ein externes Verkehrsunternehmen übertragen, sondern muss die 
Investition selbst vornehmen. Die geförderten Fahrzeuge sowie die Ladeinfrastruktur 
muss die kvgOF dem Gewinner des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages anlass-
bezogen zur Verfügung stellen.
Im bisherigen Gesellschaftervertrag der kvgOF ist der Besitz eigener Linienbusse sowie 
der hierzu erforderlichen Infrastruktur nicht vorgesehen bzw. explizit ausgeschlossen. 
Aufgrund dessen ist eine Änderung des Gesellschaftervertrages von allen 
Gesellschaftern der kvgOF (alle 13 Städte und Gemeinden des Kreises Offenbach) 
vorzunehmen.

Beschlussvorschlag:
Die Stadt Rödermark stimmt für die Änderung des Gesellschaftsvertrages gemäß der 
beigefügten Mustervorlage (Seite 2) seitens der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach 
mbH.
Weiterhin wird der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Andreas Maatz, 
bevollmächtigt, die Stadt Rödermark auf der Gesellschafterversammlung zu vertreten 
und das Stimmrecht für uns auszuüben mit der Weisung, für die Änderung des 
Gesellschaftervertrages zu stimmen (Die Vollmacht entnehmen Sie bitte dem Anhang).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja / Nein

Anlagen



Anlage 1 

VOLLMACHT 

kvgOF 
Kreisvcr~hrsgesellS<haft 
Offenba<h mbH 

An dem Stammkapital der kvgOF Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (nachfolgend: 
Gesellschaft) sind wir, die Stadt Rödermark, als Gesellschafter beteiligt. 

Wir bevollmächtigen hiermit den Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Andreas Maatz, uns auf 

einer Gesellschafterversammlung der Gesellschaft, die eine Änderung von § 2 Abs. 3 des 

Gesellschaftsvertrages beschließen soll, zu vertreten und das Stimmrecht für uns auszuüben. 

Die neue Fassung des§ 2 Abs. 3 soll lauten: ,,Die Gesellschaft übt ihre Tätigkeit ausschließlich im 

Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes nach kaufmännischen Grundsätzen aus. Sie kann 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben eigene Fahrzeuge sowie die hierzu erforderliche Infrastruktur 

erwerben, unterhalten und dem Betreiber der Verkehre zur Erfüllung seiner vertraglich 

vereinbarten, mittels eines Hoheitsakts aufgegebenen oder sonst aufgrund eines öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags vorgegebenen Leistungen überlassen. Die Grenzen für die Tätigkeiten von 

Aufgabenträgerorganisationen nach dem hessischen ÖPNV-Gesetz in seiner jeweils geltenden 

Fassung bleiben unberührt." 

Wir weisen den Bevollmächtigten an, 

D für die Änderung des Gesellschaftsvertrages zu stimmen 

D gegen die Änderung des Gesellschaftsvertrages zu stimmen 

D sich der Stimme zu enthalten 

Herr Maatz ist berechtigt, auf Formen und Fristen der Einberufung und der Ankündigung der 

Gesellschafterversammlung zu verzichten. 

Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des§ 181 BGB befreit. 

Ort, Datum ............................................................................................ . 

Jörg Rotter, Bürgermeister Andrea Schülner, Erste Stadträtin 



Anlage 2 (Mustervorlage) 
kvgOF 
Krt! livCr~eht!.J'J f:U!:Hs.(haft 
{)f fe.n1.1~ h rtl i)Til 

Dietzenbach, 04.08.2023 

Änderung des Gesellschaftsve1trags der Kreisverl<ehrsgesellschaft Offenbach mbH 

Beschluss 

Der nachfolgenden Ergänzung des § 2 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags der kvgOF 

l<reisverkehrsgeseLLschaf-t Offenbach mbH wird zugestimmt (Neuer Text in kursiv): 

„Die Gesellschaft übt ihre Tätigkeit ausschließlich im Interesse der Bevölkerung ihres 

Verkehrsgebietes nach kaufmännischen Grundsätzen aus . Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

eigene Fahrzeuge sowie die hierzu erforderliche Infrastruktur erwerben, unterhalten und dem 
. . 

Betreiber der Verkehre zur Erfüllung seiner vertraglich vereinbarten, mittels eines 1-loheitsakts 

aufgegebenen oder sonst aufgrund eines ·öffentlichen Dienstleistungsauftrags vorgegebenen 

Leistungen überlassen. Die Grenzen für die Tätigkeiten von Aufgabenträgerorganisationen nach 

dem hessischen ÖPNV-Gesetz in seiner jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt." 

Begründung 

Der Aufsichtsrat der KreisverkehrsgeseLLschafi Offenbach mbH (kvgOF) hat in seiner außer

ordentlichen Sitzung am 22. Juni 2023 nachfolgenden Beschluss im Hinblick auf das weitere 

Vorgehen zum ,Saubere Fahrzeuge-Beschaffungsgesetz' (einer maßgeblichen Weichenstellung 

für den Klimaschutz in den kommenden Jahren) gefasst. Dieser Beschluss steht in unmittelbarer 

Verbindung mit den anstehenden Ausschreibungen und Vergaben für 

• das Linienbündel LOF-OST (Obertshausen I Hanau I Hainburg I Seligenstadt 1 

Mainhausen I Aschaffenburg) und 

• das Linienbündel LOF-NORD (Heusenstamm I Obertshausen I Mühlheim a.M. 1 

Offenbach). 

Der konkrete Auftrag Lautet gemäß Protokoll vom 20. Juli 2023 unter dem TOP „Ausschreibung 

und Beschaffung emissionsfreier Fahrzeuge für das Linienbündel LOF-Os_t": 

• Der Aufsichtsrat nimmt· die Förderrichtlinien und übrigen Rahmenbedingungen zum 

Einsatz von batterieelektrischen Linienbussen im Linienbündel LOF-Ost zur Kenntnis und 

stimmt einer zweckgerechten Verwendung der mit Förderbescheid von 13. Februar 2023 

(E-Busse) bzw. vom 29. März 2023 (Ladeinfrastruktur) bewilligten Mittel zu. 

• Der Aufsichtsrat beauftragt die Geschäftsführung, auf Grundlage der in der Begründung 

genannten Rahmenbedingungen bis Mitte Juli 2023 eine verbindliche Ausschreibung von 

insgesamt 26 batterie-elektrischen Bussen für das Linienbündel LOF-Ost und für das 

Liriienbündel LOF-Nord vollständig vorzubereiten und bis spätestens Ende Juli 2023 in den 

formalen Ausschreibungs- und Vergabeprozess zu bringen. 

1 



Anlage 2 (Mustervorlage) 
kvgOF 
Krci~·;er~ch1~t~rltu haft 
Oif~n1J~th miill 

• Der Aufsichtsrat beauftragt die Geschäftsführung, bis Mitte September 2023 eine 

verbindliche Ausschreibung von Ladeinfrastruktur für insgesamt 26 batterieelektrische 

Busse gemäß Förderbescheid des Bundes vollständig vorzubereiten und bis spätestens 

Ende September 2023 in den formalen Ausschreibungs- und Vergabeprozess_ zu bringen. 

• Der Aufsichtsrat beauftragt die Geschäftsführung, alle weiter~n rechtlichen Erfordernisse 

bis zur Vergabe der Leistungen vorzubereiten und dem Aufsichtsrat zu berichten. 

Unter den letztgenannten Punkt fällt die erforderliche Anpassung des Gesellschaftsvertrags. 

Nach der letzten Änderung des Gesellschaftsvertrags im Jahr 2021 lautete der§ 2 Abs. 3 des 

Vertrags wie folgt (linke Spalte, Änderungen fett und kursiv); die geplante Anpassung (notarielle 

Beurkundung voraussichtlich im November 2023) wird zum Vergleich in der rechten Spalte 

dargestellt. 

Änderung im November 2021 geplante Änderung im November 2023 

„Die Gesellschaft übt ihre Tätigkeit „Die Gesellschaft übt ihre Tätigkeit 

ausschließlich im Interesse der Bevölkerung ausschließlich im Interesse der Bevölkerung 

ihres Verkehrsgebietes nach kaufmännischen ihres Verkehrsgebietes nach kaufmännischen 

Grundsätzen aus; sie unterhält zur Erfüllung Grundsätzen aus. 

ihrer Aufgaben, abgesehen von den für den 
Sie kann zur Eifüllimg ihrer Aufgaben eigene 

Dienst „kvgOF-Hopper" benötigten 

Fahrzeugen, keinen eigenen Fuhrpark." 
Fahrzeuge sowie die hierzu erforderliche 

Infrastruktur erwerben, unterhalten und dem 

Betreiber der Verkehre zur Erfüllung seiner 

vertraglich vereinbarten, mittels eines 

Hoheitsakts aufgegebenen oder sonst 

aufgrund eines öffentlichen Dienstleistungs-

auftrags vorgegebenen Leistungen 

überlassen. Die Grenzen für die Tätigkeiten 

von Aufgabenträgerorganisatfqnen nach dem 

hessischen ÖPNV-Gesetz in seiner jeweils 

geltenden Fassung bleiben unberührt." 

Anlass 

Die kvgOF erhält sowohl für diese 26 E-Busse als auch für die erforderliche Ladeinfrastruktur eine 

Förderung durch den Bund von insgesamt rund 8 Million Euro . Der Fördernehmer kvgOF ist 

gemäß Förderbescheid verpflichtet, die E-Busse selbst zu beschaffen und mindestens zwei Jahre 

in Besitz zu halten. Die kvgOF kann als Fördernehmer die Fördermittel nicht auf ein externes 

Verkehrsunternehmen übertragen, sondern wird die Investitionen selbst vornehmen müssen. 

Für den Fall, dass keine Zustimmung für die notwendige Änderung des Gesellschaftsvertrags 

zustande kommt, müsste die kvgOF dem Fördergeber den Förderbescheid wieder ,zurückgeb,en' 

Weiterhin beschafft die kvgOF die geförderte Ladeinfrastruktur (US) selbst und stellt sie dem 

Gewinner des o.g. Öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) als Beistellung zur Verfügung. Die 

Beschaffung der Ladeinfrastruktur erfolgt ebenfalls durch eine Ausschreibung der kvgOF. 
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Anlage 2 (Mustervorlage) 

Rechtliche Hinweise 

kvgOF 
Kr~i~ve1 k~h r!gl:\cl~M-h3ft 
Of!,,nblld1 rnbH 

Im Hinblick auf die rechtliche Zulässigkeit dieser Vorhaben kann die kvgOF nach Einschätzung 

der mit einer rechtlichen Prüfung beauftragte Kanzlei Becker Büttner Held (BBH) ohne weiteres 

selbst Fahrzeuge erwerben und - in welcher Form auch immer - ÖPNV-Betreibern zur Verfügung 

stellen (Verkauf, Vermietung, Verpachtung o. ä.) . Ein solches Vorgehen der Aufgabenträger sei 

immer öfter anzutreffen und mit der Aufgabenträgerstellung durchaus vereinbar. 

Der Sachverhalt und die rechtliche Zulässigkeit der geplanten Änderung wurden zudem mit dem 

Fachdienst Kommunalaufsicht, Recht und Ordnungsangelegenheiten beim Kreis Offenbach 

erörtert und das Vorgehen sowie die Neufassung mit dem Fachdienst abgestimmt. 

Mit dem letzten Satz des neuen Textes wird dokumentiert, dass bei der geplanten Änderung des 

Gesellschaftsvertrags jedoch ausdrücklich weiterhin nicht vorgesehen ist, in einer unter

nehmerischen Einheit in der Trägerschaft des Landkreises Offenbach auch ÖPNV

Betriebsleistungen i. S. v. § 2 PBefG anzubieten oder umzusetzen. . 

Die kvgOF braucht für das o.g. Vorhaben keine neue Gesellschaft o.ä. gründen. Eine Anpassung 

des Gesellschafisvertrags ist somit für dieses Vorhaben zunächst ausreichend. 

Formale Hinweise 

Nach§ 53 Abs. 2 S. 1 Gmb.H-Gesetz bzw.§ 12 des Gesellschaftsvertrags ist für die Änderung des 

Gesellschaftsvertrags eine Mehrheit von 75 % d·er abgegebenen Stimmen erforderlich. Diese 

Mehrheit wird erreicht, wenn neben dem l<reis Offenbach noch sechs weitere Gesellschafter für 

die Änderung des Gesellschaftsvertrags stimmen. Die Befassung der kommunalen Gremien 

erfolgt parallel. 

Die Zuständigkeit des Kreistags ergibt sich aus § 9 des Gesellschaftsvertrages, welcher vorsieht, 

dass für Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, die für das Kreisgebiet und den Verkehrs

verbund von grundsätzlicher Bedeutung sind, die Zustimmung des Kreistags erforderlich ist. 

Darüber hinaus ist der Kreistag.gern.§ 30 Nr. 10 Hl(O für „die Errichtung, Erweiterung, 

Übernahme und Veräußerung von öfientlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen 

Unternehmen sowie eine unmittelbare Beteiligung oder mittelbare Beteiligung von größerer 

Bedeutung·an diesen" zuständig. 
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Beschlussvorlage
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: VO/0209/23
AZ:
Datum: 13.07.2023

vom/der
Vereine, Ehrenamt

Verfasser Jäger, Hannelore

Satzung zur Änderung der Satzung über die Ehrung verdienter 
Persönlichkeiten und von Jubilaren durch die Stadt Rödermark"; hier: 
Anpassung der §§ 6b (Kulturpreis der Stadt Rödermark) 9 und 10 
(Sportplaketten in Silber und Bronze)
Beratungsfolge

Datum Gremium

Magistrat

26.09.2023 Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

10.10.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:
Mit Beschluss vom 22.7.2022 hat die Stadtverordnetenversammlung die städtische 
Ehrungsordnung in einigen Punkten geändert und unter anderem unter § 5.2 die 
Voraussetzungen für die Verleihung der Verdienstplakette in Bronze, Silber oder Gold 
wie folgt geändert:

a) Verdienstplakette in Bronze = 10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit (vorher 20 Jahre)
b) Verdienstplakette in Silber = 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit (vorher 25 Jahre)
c) Verdienstplakette in Gold = 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit und besonders

herausragende Leistungen und Initiativen für das Gemeinwohl

Unverändert blieben die Voraussetzungen bezüglich der Vergabe von Sportplaketten in 
Silber, Bronze oder Gold.

Die Verwaltung hält aus Gründen der Gleichstellung eine Anpassung der 
Voraussetzungen auch bei der Verleihung von Sportplaketten für sinnvoll und 
empfiehlt, unter den §§ 9 und 10 jeweils den 2. Absatz entsprechend anzugleichen (die 
Bedingungen für die Verleihung der Goldenen Sportplakette bleiben unverändert). 

Darüber hinaus wurde bereits mit Beschluss vom 24.05.2023 durch die 
Stadtverordnetenversammlung der § 6 b, Kulturpreis der Stadt Rödermark, spezifiziert 
und ergänzt. 

Sämtliche Änderungen/Ergänzungen sind der beigefügten Synopse zu ersehen.

HFW TOP 5
STAVO TOP 6



Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die „Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten und von Jubilaren durch die Stadt 
Rödermark – 2. Änderung“ gemäß dem beigefügten Entwurf.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

Finanzielle Auswirkungen:

Nein



Ehrungsordnung – Aktuelle Fassung Ehrungsordnung – geplante Änderung 

 

§ 6b 

Kulturpreis der Stadt Rödermark 

(1) Rödermärker Vereine, Personen und Initiativen, die sich in 

besonderer Weise kulturell engagieren und die kulturelle Szene 

Rödermarks außergewöhnlich bereichern, werden mit dem 

Kulturpreis der Stadt Rödermark ausgezeichnet.  

(2) Der Preis ist mit einem Betrag von 1.000,00 € dotiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6b 

Kulturpreis der Stadt Rödermark 

(1) Rödermärker Vereine, Personen und Initiativen, die sich in 

besonderer Weise kulturell engagieren und die kulturelle 

Szene Rödermarks außergewöhnlich bereichern, werden mit 

dem Kulturpreis der Stadt Rödermark ausgezeichnet.  

(2) Der Preis soll jährlich vergeben werden.  Er ist mit einem 

Preisgeld von 1.000,00 € dotiert und nicht teilbar.  

(3) Gewürdigt werden können besondere Leistungen aus den 

Bereichen Musik, der bildenden Kunst, der darstellenden 

Kunst, der Literatur und der Wissenschaft.  

Ehrungswürdig sind einmalige ebenso wie kontinuierlich 

erbrachte Leistungen.  

(4) Der Kulturpreis kann an Einzelpersonen, Vereine, 

Organisationen oder Gruppen vergeben werden, die seit 

mindestens drei Jahren ihren Wohnsitz bzw. Sitz in 

Rödermark haben und deren Leistung unmittelbar auf das 

kulturelle Leben Rödermarks Bezug nimmt. Es können 

Einzel- und Gemeinschaftsleistungen geehrt werden. 



 

(3) Über die Vergabe entscheidet der Magistrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 
Goldene Sportplakette 

(1) Sportler, die an Olympischen Spielen, einer Welt- oder 

Europameisterschaft teilgenommen haben, erhalten die 

Sportplakette in Gold. Dies gilt auch für das Erringen einer 

Deutschen Meisterschaft. 

(2) Auch Personen, die sich mindestens 30 Jahre ehrenamtlich  

für den Sport engagiert haben und darüber hinaus  

herausragende Leistungen und Initiativen erbracht haben, können 

mit der Sportplakette in Gold ausgezeichnet werden. 

 

 

(5) Vorschläge sind schriftlich und mit einer umfassenden 

Begründung einzureichen. Das Vorschlagsrecht haben alle 

Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks.  

(6) Über die Vergabe des Kulturpreises entscheidet eine Jury. 

Die Zusammensetzung der Jury wird vom Magistrat 

beschlossen.  

(7) Die Vergabe erfolgt zu gegebenem Anlass oder im Rahmen 

einer Ehrungsveranstaltung.  

 

§ 8 
Goldene Sportplakette 

(1) Sportler, die an Olympischen Spielen, einer Welt- oder 

Europameisterschaft teilgenommen haben, erhalten die 

Sportplakette in Gold. Dies gilt auch für das Erringen einer 

Deutschen Meisterschaft. 

(2) Auch Personen, die sich mindestens 30 Jahre ehrenamtlich 

für den Sport engagiert haben und darüber hinaus 

herausragende Leistungen und Initiativen erbracht haben, 

können mit der Sportplakette in Gold ausgezeichnet werden. 

 

 



 

§ 9 
Silberne Sportplakette 

(1) Sportler, die eine Deutsche Vizemeisterschaft, eine Deutsche 

Hochschulmeisterschaft oder eine Süddeutsche  

Meisterschaft errungen haben, erhalten die Sportplakette in 

Silber. 

(2) Personen, die sich mindestens 30 Jahre ehrenamtlich für den 

Sport engagiert haben, können mit der Sportplakette in  

Silber ausgezeichnet werden. 

 

§ l0 
Bronzene Sportplakette 

(1) Sportler, die eine Hessische Meisterschaft errungen haben, 

erhalten die Sportplakette in Bronze. 

(2) Personen, die sich mindestens 20 Jahre ehrenamtlich für den 

Sport engagiert haben, können mit der Sportplakette in Bronze 

ausgezeichnet werden. 

 

 

 

 

§ 9 
Silberne Sportplakette 

(1) Sportler, die eine Deutsche Vizemeisterschaft, eine Deutsche 

Hochschulmeisterschaft oder eine Süddeutsche 

Meisterschaft errungen haben, erhalten die Sportplakette in 

Silber. 

(2) Personen, die sich mindestens 20 Jahre ehrenamtlich für den 

Sport engagiert haben, können mit der Sportplakette in 

Silber ausgezeichnet werden. 

 

§ l0 
Bronzene Sportplakette 

(1) Sportler, die eine Hessische Meisterschaft errungen haben, 

erhalten die Sportplakette in Bronze. 

(2) Personen, die sich mindestens 10 Jahre ehrenamtlich für den 

Sport engagiert haben, können mit der Sportplakette in 

Bronze ausgezeichnet werden. 

 

 



Aufgrund des § 5 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.03.2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 

(GVBl. Seite 90,93) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark in ihrer 
Sitzung am _______________________ die 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Ehrung 
verdienter Persönlichkeiten und von Jubilaren 
durch die Stadt Rödermark (Ehrungsordnung) 

 
2. Änderung 

geändert. 
 

Artikel I 
 
§ 6 b erhält die folgende Fassung: 
 

§ 6b 
Kulturpreis der Stadt Rödermark 

 
(1) Rödermärker Vereine, Personen und Initiativen, die sich in besonderer Weise kul-

turell engagieren und die kulturelle Szene Rödermarks außergewöhnlich berei-
chern, werden mit dem Kulturpreis der Stadt Rödermark ausgezeichnet.  

(2) Der Preis soll jährlich vergaben werden. Er ist mit einem Preisgeld von 1.000,00 € 
dotiert und nicht teilbar.  

(3) Gewürdigt werden können besondere Leistungen aus den Bereichen Musik, der 
bildenden Kunst, der darstellenden Kunst, der Literatur und der Wissenschaft.  
Ehrungswürdig sind einmalige ebenso wie kontinuierlich erbrachte Leistungen.  

(4) Der Kulturpreis kann an Einzelpersonen, Vereine, Organisationen oder Gruppen 
vergeben werden, die seit mindestens drei Jahren ihren Wohnsitz bzw. Sitz in 
Rödermark haben und deren Leistung unmittelbar auf das kulturelle Leben Röder-
marks Bezug nimmt. Es können Einzel- und Gemeinschaftsleistungen geehrt wer-
den. 

(5) Vorschläge sind schriftlich und mit einer umfassenden Begründung einzureichen. 
Das Vorschlagsrecht haben alle Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks.  

(6) Über die Vergabe des Kulturpreises entscheidet eine Jury. Die Zusammensetzung 
der Jury wird vom Magistrat beschlossen. 

(7) Die Vergabe erfolgt zu gegebenem Anlass oder im Rahmen einer Ehrungsveran-
staltung.  

 
 
§ 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 werden wie folgt geändert: 
 

§ 9 
Silberne Sportplakette 

 



(2) Personen, die sich mindestens 20 Jahre ehrenamtlich für den Sport engagiert ha-
ben, können mit der Sportplakette in Silber ausgezeichnet werden. 
 

§ l0 
Bronzene Sportplakette 

 
(2) Personen, die sich mindestens 10 Jahre ehrenamtlich für den Sport engagiert ha-
ben, können mit der Sportplakette in Bronze ausgezeichnet werden. 
 
 

Artikel II 
 
Folgende Paragraphen und Absätze der Satzung über die Ehrung verdienter Persönlich-
keiten und von Jubilaren durch die Stadt Rödermark (Ehrungsordnung) werden nicht ge-
ändert: 
 
§ 1 Abs. 1–3 § 9 Abs. 1 
§ 2 Abs. 1-4 § 10 Abs. 1 
§ 3 Abs. 1–3 § 11 Abs. 1 
§ 4 Abs. 1-3 § 12 Abs. 1-3 
§ 5 Abs. 1 und 2 § 13 Abs. 1-3 
§ 6 Abs. 1–4 § 14 
§ 6 a Abs. 1–3 § 15 Abs. 1 und 2 
§ 7 Abs. 1–5 § 16 
§ 8 Abs. 1 und 2 § 17 
 
 
 

Artikel III 
 
Die vorstehende Satzungsänderung wird gemäß § 7 Abs. 1 der Hauptsatzung öffentlich 
bekannt gemacht. Sie tritt gemäß § 7 Abs. 4 am Tage nach Vollendung der Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
 
 
Rödermark, den  
 
Magistrat der Stadt Rödermark 
 
 
 
Jörg Rotter 
Bürgermeister 



Beschlussvorlage
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: VO/0226/23
AZ: KBR
Datum: 29.08.2023

vom/der
Eigenbetrieb KBR - Finanzen/Administration

Verfasser Wade, Janine

Jahresabschluss 2022 der Kommunalen Betriebe der Stadt Rödermark
Beratungsfolge

Datum Gremium

06.09.2023 Betriebskommission EB "Kommunale Betriebe Rödermark"

18.09.2023 Magistrat

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

10.10.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt:

Gemäß § 5 Nr. 11 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) stellt die Stadt-
verordnetenversammlung die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes fest und entscheidet 
über die Verwendung des Jahresgewinnes oder die Behandlung des Jahresverlustes 
sowie über den Ausgleich von Verlustvorträgen, nachdem die Betriebskommission 
gemäß § 7 (3) Nr. 5 EigBGes hierzu Stellung genommen hat.

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“ 
am 12. Mai 2023 erstellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die Firma 
GBZ Revisions und Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kassel.

Dem Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes „Kommunale Betriebe Rödermark“ wurde 
am 31. Juli 2023 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk durch die Firma GBZ 
Revisions und Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erteilt.

Nach handelsrechtlicher Betrachtung dürfen interne Leistungen innerhalb der 
Kommunalen Betriebe nicht ausgewiesen werden. Im Wesentlichen erbringt der 
Betriebshof interne Leistungen für die Geschäftsfelder Abfall, Abwasser, Badehaus und 
Gebäudewirtschaft. Diese betrugen in 2022 insgesamt EUR 399.016,36.

Die kommissarische Betriebsleitung empfiehlt den Jahresabschluss 2022 des 
Eigenbetriebes „Kommunale Betriebe Rödermark“ gemäß § 5 Nr. 11 EigBGes 
festzustellen. Darüber hinaus wird empfohlen, die Gewinne und Verluste der 
Geschäftsfelder wie folgt zu verwenden:
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  Euro  
Geschäftsfeld Abfall Gewinn 466.731,45 Vortrag auf neue Rechnung

Geschäftsfeld Abwasser Gewinn 19.644,72 Vortrag auf neue Rechnung

Geschäftsfeld Badehaus Verlust -515.806,24 Entnahme aus der Rücklage

Geschäftsfeld Betriebshof Verlust -562.006,88 Vortrag auf neue Rechnung

Geschäftsfeld 
Gebäudewirtschaft Gewinn 30.223,54 Zuführung zu der Rücklage
 Jahresverlust -561.213,41  
  

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung stellt gemäß § 5 Nr. 11 EigBGes den mit uneinge-
schränktem Bestätigungsvermerk der GBZ Revisions und Treuhand AG, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kassel, versehenen Jahresabschluss 2022 des 
Eigenbetriebes „Kommunale Betriebe der Stadt Rödermark“ fest und erteilt der 
Betriebskommission und der kommissarischen Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 
2022 Entlastung.
 
Die Gewinne und Verluste der Geschäftsfelder sind wie folgt zu verwenden:

  Euro  
Geschäftsfeld Abfall Gewinn 466.731,45 Vortrag auf neue Rechnung

Geschäftsfeld Abwasser Gewinn 19.644,72 Vortrag auf neue Rechnung

Geschäftsfeld Badehaus Verlust -515.806,24 Entnahme aus der Rücklage

Geschäftsfeld Betriebshof Verlust -562.006,88 Vortrag auf neue Rechnung

Geschäftsfeld 
Gebäudewirtschaft Gewinn 30.223,54 Zuführung zu der Rücklage
 Jahresverlust -561.213,41  

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

Anlagen
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des 
Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022 (GBZ Revisions und Treuhand AG)
-> Online Einsichtnahme erbeten (Bürgerinformationssystem Allris)



Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: FDP/0063/23

Datum: 06.03.2023

Verfasser: Sebastian Donners, Dr. 
Rüdiger Werner

Antrag der FDP-Fraktion: "Stand der Dinge" - Jugendplätze
Beratungsfolge

Datum Gremium

14.03.2023 Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur

16.03.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

28.03.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

09.05.2023 Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur

11.05.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

24.05.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

04.07.2023 Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur

06.07.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

18.07.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

26.09.2023 Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

10.10.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Im Rahmen der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 07.12.2021 wurde unter 
TOP 14.1 (Vorlage: FDP/0314_1/21) der Magistrat einstimmig damit beauftragt, 
mindestens einmal jährlich (siehe Ziffer 4 des Beschlusses) hinsichtlich des Standes der 
Dinge bezüglich Jugendplätze im FSIK-Fachausschuss zu berichten.

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat der Stadt Rödermark wird beauftragt, im nächsten FSIK-Fachausschuss 
über den aktuellen „Stand der Dinge“ (Stichtag: 01.03.2023) bezüglich Jugendplätze 
umfassend zu berichten. 
Ergänzend dazu wird um Bericht im FSIK-Fachausschuss dahingehend gebeten, was in 
Sachen „Jugendplätze“ seit der vorstehend genannten, einstimmigen Beschlussfassung 
in der Stadtverordnetenversammlung vom 07.12.2021 diesbezüglich insgesamt 
unternommen und erreicht wurde.
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Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:



Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: FDP/0127/23

Datum: 02.05.2023

Verfasser: Dr. Rüdiger Werner, Tobias 
Kruger

Antrag der FDP-Fraktion: Zukünftige Beheizung städtischer Liegenschaften
Beratungsfolge

Datum Gremium

10.05.2023 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie

11.05.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

24.05.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

05.07.2023 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie

06.07.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

18.07.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

27.09.2023 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

10.10.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Am 15. November 2021, noch vor Beginn des Ukrainekriegs, hatte die FDP-Fraktion 
beantragt (FDP/0299/21), mit Blick auf die Themen Klimarelevanz, Energieeffizienz 
sowie Nachhaltigkeit im 1. Halbjahr 2022 für sämtliche Gebäude und Liegenschaften 
der Stadt Rödermark (inklusive KBR) eine aktuelle, umfassende Bestandsaufnahme und 
Zustandsanalyse mitsamt Zustandsbewertung bzgl. ihres energetischen Status und ihres 
Potenzials für weitere klimarelevante Maßnahmen vorzulegen. 

Für den Antragsteller unverständlicherweise wurde dieser Antrag nach intensiver 
Diskussion und Neufassung (FDP/0081/22) am 29. März 2022 von der Mehrheit 
abgelehnt. In den letzten 13 Monaten wurde der Inhalt des Antrags allerdings wichtiger 
denn je. Die Bundesregierung hat sich nun auf einen Gesetzentwurf verständigt, der 
erhebliche Konsequenzen bei der Frage hat, wie Bestandsgebäude zukünftig beheizt 
werden. Dies gilt selbstverständlich auch für öffentliche Gebäude. Allein die Diskussion 
über den Gesetzentwurf brachte eine große Verunsicherung bei allen Haus- und 
Wohnungseigentümern. Die Auftragsbücher von Energieberatern und 
Heizungsinstallateuren sind gefüllt wie nie, die Wartezeiten auf Gasheizungen wie auf 
Wärmepumpen betragen viele Monate. Es ist daher für jeden Gebäudeeigentümer eine 
Pflichtaufgabe, sich über die zukünftige Versorgung seiner Gebäude mit Wärme 
Gedanken zu machen. Bei der Wichtigkeit und der Größenordnung des Themas muss die 
Stadtverordnetenversammlung hierüber informiert werden.
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Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt, vor der Sommerpause 2023 einen umfassenden Bericht 
nebst begleitendem Handlungs- und Entwicklungskonzept zu den nachstehenden 
Fragestellungen vorzulegen:

1) Mit welchen Energieträgern werden die städtischen Gebäude aktuell beheizt?
2) Gibt es städtische Gebäude, bei denen noch im laufenden Jahr 2023 ein 
Heizungstausch bevorsteht?Mit welchem Energieträger funktionieren die neuen 
Heizungen?
3) Welche städtischen Liegenschaften sind prinzipiell wärmepumpentauglich, bei 
welchen städtischen Liegenschaften ist der Einbau einer Wärmepumpe aus technischen 
Gründen unmöglich oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht tragbar?
4) Gibt es für alle städtischen Liegenschaften Beheizungsmöglichkeiten, die den 
Vorgaben des aktuellen Gesetzentwurfs entsprechen? Falls nein: Welche Pläne der 
zukünftigen Beheizung dieser Gebäude hat die Stadt?
5) Wie hoch ist der Investitionsbedarf nach heutigem Stand, um alle städtischen 
Gebäude klimaneutral beheizen zu können?

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:



Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: SPD/0238/23

Datum: 15.09.2023

Verfasser: Anke Rüger

Antrag der SPD-Fraktion: Brauchwasser / Zisternen
Beratungsfolge

Datum Gremium

27.09.2023 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

10.10.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:
Der Klimawandel erfordert zwingend effektive Maßnahmen zur 
Regenwasserbewirtschaftung. Eine wichtige Maßnahme stellt das dezentrale Auffangen 
von Regenwasser in Zisternen dar. Wird Regenwasser in Zisternen aufgefangen belastet 
es während des Regenereignisses die Kanalisation und Kläranlage nicht. Die Nutzung 
von Brauchwasser aus Zisternen leistet einen wichtigen Beitrag zur Schonung der 
Grundwasserreserven, weil es für Anwendungen, die kein Trinkwasser erfordern z. B. 
Toilettenspülung , genutzt werden kann.  Weiterhin kann das Zisternenwasser zum 
Bewässern von Gärten, Anlagen, Friedhöfen und Straßenbegleitgrün sukzessive der 
Versickerung bzw. Verdunstung zugeführt werden. 
Da besonders der Einbau von Brauchwasserleitungen größere Baumaßnahmen und 
Investitionen erfordern, sollten diese bei Neubauten und Grundsanierungen von 
Gebäuden erfolgen. 
Die Errichtung von Zisternen zur Bewässerung ist mit deutlich geringerem Aufwand 
verbunden und daher auch bei Instandhaltungen möglich.

Beschlussvorschlag:
Der Magistrat wird beauftragt, 
bei allen Bauprojekten – Neubauten, Grundsanierungen und Instandhaltungen – den 
Einbau von Brauchwasserleitungen und/ oder Zisternen zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: FWR/0242/23

Datum: 18.09.2023

Verfasser: Stefan Schefter

Antrag der Fraktion Freie Wähler Rödermark: Papierloser Sitzungsdienst 
(Neufassung)
Beratungsfolge

Datum Gremium

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

10.10.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Aktuell werden immer noch viele Unterlagen für die Stadtverordnetenversammlungen, 
Ausschusssitzungen und weitere Sitzungen im Umfeld der Stadtverordneten-
versammlung ausgedruckt und teilweise sogar per Boten verteilt. 

Bereits im Jahr 2010 wurde von der FDP-Fraktion ein Antrag gestellt und von der STAVO 
beschlossen zu prüfen, inwieweit die STAVO papierlos ablaufen könnte. 

Leider ist 13 Jahre später immer noch papierbehaftetes Vorgehen für einige Teilnehmer 
üblich und verursacht unnötig Kosten für Papier, Druck, Personal und Zustellung. 
Weiterhin konterkariert es die Bestrebungen der Stadtverwaltung auf eine 
weitestgehend digitale Arbeitsweise umzustellen. Dass diese Praxis nicht gut für die 
Umwelt ist, sollte nicht extra erwähnt werden müssen.

Selbstverständlich ist zu beachten, dass Stadtverordnete, Magistratsmitglieder und 
andere Ausschussmitglieder Ihre Aufgaben ehrenamtlich durchführen. Die zur 
Durchführung dieses Ehrenamtes notwendigen Gerätschaften sollten, zumindest 
teilweise, durch die Stadtverwaltung mitfinanziert werden. 

Zur Entlastung der Stadtverwaltung, insbesondere des Sitzungsdienstes von Ausdruck 
und Verteilung, aber auch um keine neuen arbeitsintensiven Prozesse zu 
implementieren ist eine pragmatische, unbürokratische Lösung zu finden. 
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Es bietet sich ein einfaches Anreizsystem an: 
- Jeder Sitzungsteilnehmer kann sich für die alte, papierbehaftete oder für die 

zeitgemäße, digitale Bereitstellung der Unterlagen entscheiden.
- Jeder Sitzungsteilnehmer, welcher sich für die digitale Bereitstellung 

entscheidet, bekommt quartalsmäßig eine Pauschale für die Nutzung digitaler 
Endgeräte in Höhe von 15,- EUR zusammen mit seinem Sitzungsgeld ausbezahlt. 

Aus diesen Gründen möge die Stadtverordnetenversammlung Folgendes beschließen:

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt, den Sitzungsdienst anzuweisen:
o Alle Sitzungsteilnehmer auf Teilnahme an der ausschließlich digitalen 

oder der zusätzlich papierbehafteten Bereitstellung der Unterlagen 
abzufragen. Ein Wechsel der Bereitstellungsform ist erst zum folgenden 
Jahr möglich.

o Jenen Sitzungsteilnehmern, welche sich für die ausschließlich digitale 
Bereitstellung entscheiden, mit dem quartalsmäßigen Sitzungsgeld 15,- 
EUR Pauschale für die Nutzung digitaler Endgeräte auszuzahlen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:



Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: FWR/0243/23

Datum: 18.09.2023

Verfasser: Björn Beicken

Antrag der Fraktion Freie Wähler Rödermark: Prüfung: Einführung 
Grundsteuer C ab 2025
Beratungsfolge

Datum Gremium

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

10.10.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Mit dem „Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen 
Grundstücken von 2019“ und den ergänzenden Regelungen dazu in Hessen ist es für 
Kommunen wie Rödermark ab 2025 möglich, eine Grundsteuer C auf baureife, aber 
nicht bebaute Grundstück zu erheben. Die FWR setzen sich für eine Einführung der 
Grundsteuer C ein, um zum einen Grundstückspekulationen vorzubeugen und zum 
anderen baureife Grundstücke schnell als Wohnimmobilien nutzbar zu machen.
Es muss allerdings Sorge getragen werden, dass Grundstückseigentümer, welche v.a.
aus finanziellen Gründen ein erworbenes Grundstück nicht umgehend bebauen können, 
nicht über Gebühr belastet werden.

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen und 
Konditionen eine Grundsteuer C ab 2025 in Rödermark eingeführt werden könnte.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: FWR/0244/23

Datum: 18.09.2023

Verfasser: Peter Schröder

Antrag der Fraktion Freie Wähler Rödermark: Vergabekriterien bei 
Grundstücksverkauf
Beratungsfolge

Datum Gremium

27.09.2023 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

10.10.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:
Beim Verkauf für Baugrundstücke durch die Stadt, bzw. durch die HLG hat sich gezeigt, 
dass in der Regel eine große Nachfrage für die begrenzte Anzahl an Grundstücken 
vorhanden war. 
Um die Ziele unseres Klimaschutzkonzeptes zu erreichen, darf nur noch energetisches, 
zukunftsorientiertes Bauen zugelassen werden.
Der Fokus für Vergabekriterien bei Bewerbungsverfahren in neuen Baugebieten sollte 
dabei auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Aspekte der Energieeffizienz liegen und für 
die die finale Bewertung beim Verkauf herangezogen werden.

Beschlussvorschlag:
Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen unter welchen Voraussetzungen bei der 
Vergabe von Baugrundstücken, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Aspekte der 
Energieeffizienz bewertet werden können und als Kriterium für den Verkauf eines 
Grundstückes herangezogen werden.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Antrag
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Vorlage-Nr: FDP/0251/23

Datum: 18.09.2023

Verfasser: Tobias Kruger, Sebastian 
Donners

Antrag der FDP-Fraktion: Die Sauna bleibt im Badehaus. Alternativprüfung 
für Zukunft des JuZ ...
Beratungsfolge

Datum Gremium

26.09.2023 Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur

27.09.2023 Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie

28.09.2023 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

10.10.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark hat in ihrer Sitzung vom 
18.07.2023 mit großer Mehrheit beschlossen (VO/0180/23), dass entgegen der 
Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 08.02.2022 der Umbau sowie 
die Umnutzung der Saunaräume im Badehaus Rödermark zum Jugendzentrum unter der 
Sicherung der Raum- und Aufenthaltsqualitäten detailliert geprüft werde soll. 

Neue Erkenntnisse verlangen grundsätzlich neue Abwägungen. Dies gilt für den 
Stadtverordnetenbeschluss als solchen, als auch für die grundsätzliche Frage, wie die 
stationäre Jugendarbeit in Rödermark bei den zu erwartend finanziell zukünftig sehr 
schwierigen Jahren weiterhin bestmöglich aufgestellt werden kann.

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

a. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung: „[...] Umbau Saunabereich
Badehaus zu Jugendzentrum“ (VO/0180/23) vom 18.07.2023 wird aufgehoben.

b. Die Sauna bleibt im Badehaus.

HFW TOP 13
STAVO TOP 14



2. Der Magistrat der Stadt Rödermark wird beauftragt:

a. Zu prüfen und im zuständigen Fachausschuss detailliert darzustellen, welche 
stadtweiten räumlichen sowie sozialen Bedarfe es ganz grundsätzlich für 
stationäre Jugendzentren gibt.

b. Qualifiziert zu prüfen und im zuständigen Fachausschuss detailliert 
darzustellen, welche stadtweiten räumlichen Alternativen es zum bisherigen JuZ 
im alten Feuerwehrhaus in Ober-Roden gibt.

c. Zu prüfen und ausführlich im zuständigen Fachausschuss darzustellen sowie 
zu erläutern, welche aktuellen Bedarfe und Herausforderungen es grundsätzlich 
seitens der städtischen Jugendarbeit in den Stadtteilen sowie insgesamt in 
Rödermark gibt.

 
Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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